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▶▶ Schriftliche Kurzbeschreibung der Situation
-	 aus der Sicht des beteiligten Mädchens / Jungen und seiner Eltern / Hauptbezugsper-

sonen
-	 aus der Sicht des beteiligten Mitarbeiters / der beteiligten Mitarbeiterin (Beschuldig-

ten / Beschuldigte)
-	 aus der Sicht des Orts-/ Kreisverbandes
-	 aus der Sicht der übrigen Mitarbeiterschaft

▶▶ Zusammenstellung einer Konfliktmanagement-Gruppe mit Personen
-	 aus dem Vorstand des Orts-/ Kreisverbandes
-	 aus der Leitung der Einrichtung des Orts-/ Kreisverbandes
-	 aus dem Landesverband und / oder externen Organisationen
-	 Bestimmung einer Person als Ansprechpartner für Dritte

▶▶ Darstellung und Begründung getroffener Entscheidungen
-	 in Bezug auf das beteiligte Mädchen / den beteiligten Jungen und seine Eltern / Haupt-

bezugspersonen
-	 in Bezug auf den beteiligten / die beteiligte Mitarbeiter / Mitarbeiterin (Beschuldig-

ten / Beschuldigte)
-	 in Bezug auf die Einrichtung des Orts-/ Kreisverbandes
-	 in Bezug auf die übrige Mitarbeiterschaft des Ort-/ Kreisverbandes
-	 in Bezug auf Weitergabe von Informationen an übergeordnete Organe
-	 in Bezug auf Weitergabe von Informationen an Dritte
-	 in Bezug auf die Hinzuziehung von externen Beratern

▶▶ Eindeutige und unmissverständliche Darstellung der Interessen des Orts-/ Kreisverbandes
-	 in Bezug auf die Problematik sexueller Übergriffe auf Kinder durch Mitarbeiter / Mitar-

beiterinnen des DKSB
-	 in Bezug auf die Konfliktlösung beim Vorwurf eines sexuellen Übergriffes
-	 in Bezug auf die eigene Betroffenheit, d. h. Parteilichkeit, nach pflichtgemäßer Abwä-

gung vorliegender Informationen

▶▶ Festlegung von Zielen für die Konfliktlösung
-	 für den Orts- oder Kreisverband als Arbeitgeber, ggf. Leiter / Leiterin der Einrichtung als 

Verantwortlicher / Verantwortliche
-	 für die Mitarbeiterschaft des Orts-/ Kreisverbandes
-	 für den Orts-/ Kreisverband als Mitglied des DKSB Landes- und Bundesverbandes
-	 für den Orts-/ Kreisverband als Empfänger öffentlicher oder privater Gelder
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▶▶ Regeln für den Umgang mit Informationen
-	 Schutz des beteiligten Mädchens / Jungen und seiner Eltern / Hauptbezugspersonen
-	 Schutz des / der beteiligten Mitarbeiters / Mitarbeiterin (Beschuldigten / Beschuldigte)
-	 Schutz des Orts-/ Kreisverbandes und des DKSB insgesamt
-	 Sicherung der Kommunikationswege (Vertraulichkeitsvereinbarung bei allen Ge-

sprächen und schriftlichen Aufzeichnungen, kein unüberwachter Fax-Versand)

Die Landesverbände des DKSB haben besondere Verantwortung, wenn gegen einen
Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin eines Orts-/ Kreisverbandes der Vorwurf sexueller Über-
griffe auf Kinder erhoben wird. Sie verpflichten sich auf die Einhaltung folgender Regeln:

Der Landesverband weist auf die satzungsgemäße Verpflichtung für Orts-/ Kreisverbände 
hin, diesen frühestmöglich umfassend über alle Ereignisse im Zusammenhang mit dem 
Vorwurf sexueller Übergriffe auf Kinder durch Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des Orts-/
Kreisverbandes zu informieren.
Die Verantwortung sowohl für die Problematik als auch für die notwendigen Handlungs-
schritte verbleibt beim Orts-/ Kreisverband .
Der Orts-/ Kreisverband hat sich an die Verfahrensregelungen im Umgang mit dem Vor-
wurf sexueller Übergriffe auf Kinder durch Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des DKSB zu hal-
ten. Die dort genannten Punkte sind bis zu einem festgelegten Datum zu bearbeiten und 
die Ergebnisse dem Landesverband unverzüglich zur Kenntnis zu geben.
Der Landesverband bietet dem Orts-/ Kreisverband Unterstützung in Form von Konflikt-
management an. Er wird an der einzurichtenden Konfliktmanagement-Gruppe teilnehmen.
Für alle Gespräche wird Vertraulichkeit vereinbart. Von den Sitzungen sind Protokolle an-
zufertigen, die ebenfalls streng vertraulich behandelt werden.
Der Landesverband wird satzungsgemäß den Bundesverband informieren. Der Landes-
verband bezieht in konkreten Fällen Stellung gegenüber Dritten nur in Absprache mit dem 
Orts-/ Kreisverband.

In den Bundesländern, in denen kein Landesverband besteht, übernimmt der Bundesver-
band diese Verpflichtung.
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Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis 
Ludwigsburg e.V.: Neun-Punke Programm 
(Leitbild)255

An diesen ethischen Grundlagen wollen wir uns selbst und gegenseitig messen:

1.	 Ich bin bereit, meine Fachkompetenz einzubringen, zu erhalten und weiterzuentwickeln  
sowie professionelle Standards einzuhalten.

2.	 Ich nutze die von der Einrichtung zur Verfügung gestellten professionellen Instrumentari-
en (z. B. Fachberatung, PROFIS, Fortbildung etc.), um meine Fertigkeiten und mein Fach-
wissen zu erweitern.

3.	 Ich achte auf meine körperliche und emotionale Gesundheit und nehme Hilfe in Anspruch, 
falls diese nicht mehr gegeben ist, um den betrieblichen Anforderungen zu genügen.

4.	 Ich achte und würdige die Einmaligkeit und die Selbstbestimmung der jungen Menschen 
und richte mein Tun daran aus.

5.	 Ich richte mein professionelles Handeln am Wohl der jungen Menschen aus, indem ich 
ihre Stärken und Ressourcen nutze und ihre Grenzen achte.

6.	 Ich trete aktiv Gefährdungen junger Menschen entgegen und schütze sie in meinem Ein-
flussbereich vor entsprechenden Erfahrungen.

7.	 Mein Handeln ist transparent und nachvollziehbar, entspricht fachlichen Standards und 
ist in einen wertschätzenden Umgang miteinander eingebettet.

8.	 Ich bin bereit zu vertrauensvoller Teamarbeit und trage auftretende Meinungsverschie-
denheiten mit dem Ziel konstruktiver Lösungen aus.

9.	 Ich verhalte mich Kolleginnen und der Gesamteinrichtung gegenüber loyal und trete aktiv 
der Nichtbeachtung professioneller Standards entgegen.
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Diakonisches Werk im Kirchenkreis 
Recklinghausen e. V.: Ethikvereinbarungen des 
Evangelischen Kinderheims Recklinghausen
(Leitbild)256

Vorname Name

Die Würde eines jeden Menschen zu achten, sich für seine Freiheit und sein Selbstbestim-
mungsrecht einzusetzen, ist im Leitbild des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Reck-
linghausen e. V. als ein wesentliches Grundprinzip unserer Arbeit mit Menschen genannt 
und somit wesentlicher Bestandteil unseres diakonischen Auftrages. Als Mitarbeitende / r 
des Evangelischen Kinderheimes Recklinghausen bin ich verpflichtet, die Rechte der Kin-
der und Jugendlichen im persönlichen Umgang zu wahren und sie vor Verletzungen ihrer 
psychischen und physischen Integrität zu schützen. In unserer Einrichtung werde ich kei-
ne seelisch und / oder körperlich verletzenden Handlungen an Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen vornehmen, wissentlich zulassen oder dulden.

Als seelisch und / oder körperlich verletzende Handlungen verstehen wir in unserer
Einrichtung insbesondere folgende Verhaltensweisen:

▶▶ Herbeiführen oder Zulassen sexualisierter Gewalt durch körperliche Handlungen, verbale 
Äußerungen sowie das Anfertigen und Zugänglich machen von erotischen und pornogra-
fischen Medien (Der Begriff „Medien“ umfasst alle Formen von Darstellungen, d. h. Filme, 
Schriften, Internet etc.)

▶▶ Gewaltverherrlichende, d. h. entwürdigende rassistische, antisemitische und / oder diskri-
minierende verbale Äußerungen und / oder Verhaltensweisen 

▶▶ Androhung und / oder Ausübung von psychischer und physischer Gewalt
▶▶ Freiheitsentziehende Maßnahmen. Im pädagogischen Alltag beachte ich folgende Verhal-

tensgrundsätze:
-	 Privat motivierte, nicht dienstlich abgestimmte Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen des ev. Kinderheims werden unterlassen.
-	 Zum Schutz der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden die entspre-

chenden Gruppenregeln beachtet und umgesetzt.
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-	 Im Umgang mit Körperkontakt ist ein professionelles Verhältnis von Nähe
-	 und Distanz zu den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu wahren. Hierfür 

trägt der Erwachsene die Verantwortung.
-	 Die Intimsphäre der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Körperhy-

giene und in ihrem Wohnbereich wird gewahrt (z. B. durch „Anklopfen“). (Das schließt 
dann auch ein gemeinsames Umkleiden in Schwimmbädern bzw. eine Massage, die 
nicht ausdrücklich zur Gesundheitsfürsorge durchgeführt und von einem Kind / Jugend-
lichen auch gewünscht wird, aus)

-	 Die Sprache und der Umgangston gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ist höflich und respektvoll.

-	 Das Wecken der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgt individuell, 
nach mit ihnen persönlich vereinbarten Regeln.

-	 Mitarbeitende tragen eine dem Arbeitsfeld angemessene Kleidung

Mir ist bewusst, dass Fehler und Unfälle in unserer Arbeit passieren können. Sie müs-
sen eingestanden, diskutiert und für die Verbesserung unserer Arbeit aufgearbeitet und 
genutzt werden. Keiner darf sich bei eigenem oder fremden Fehlverhalten erpressbar ma-
chen lassen, indem Vorfälle geheim gehalten werden. Dies könnte gravierende Folgen für 
die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben.

Ich werde deshalb Fehlverhalten und alle Verhaltensweisen, deren Sinn und Hintergrund 
ich nicht verstanden haben, stets offen bei Kollegen, im Team und gegenüber den Füh-
rungskräften ansprechen. Bei Fehlverhalten eines Vorgesetzten, ist dessen Vorgesetzter 
zu informieren.

Mir ist bekannt, dass Fehlverhalten gegen die seelische und / oder körperliche Integrität 
von Schutzbefohlenen sowie das Verschweigen von Informationen arbeitsrechtlich, straf-
rechtlich und haftungsrechtlich geahndet werden können. Ich habe die entsprechenden 
Vorschriften und Verhaltensregeln der Vereinbarung zu den ethischen Grundsätzen un-
serer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verstanden und trage sie 
als wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit mit.

Datum Unterschrift
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Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e. V.: Ehrenkodex (Leitbild)257

EHRENKODEX

für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport, die Mädchen und Jungen sowie junge 
Frauen und junge Männer betreuen oder qualifizieren oder zukünftig betreuen oder qua-
lifizieren wollen

Hiermit verspreche ich:

▶▶ Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen Zielen.

▶▶ Ich werde die Eigenart jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und 
seine Persönlichkeitsentwicklung fördern helfen.

▶▶ Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu 
angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten.

▶▶ Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Enlwicklungsstand 
der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kind- 
und jugendgerechte Methoden einsetzen.

▶▶ Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote 
zu schaffen.

▶▶ Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Formen der Gewalt, sei sie physischer, 
psychischer oder sexueller Art, ausüben.

▶▶ Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. 
Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vofbildfunktion im Kampf gegen 
Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipula-
tion.

▶▶ Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungs-
möglichkeiten.

▶▶ Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermit-
teln und nach den Gesetzen des Fair-Play handeln.
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▶▶ Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex ver-
stoßen wird.

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes.

Datum Unterschrift

Verabschiedet durch den Vorstand der Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e. V. am 20.07.2004 auf Grundlage einer Fassung des Vorstandes der Sport-
jugend NRW vom 05.12.1995. Zustimmend zur Kenntnis genommen durch das Präsidium 
des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen am 13.09.2004.
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Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen e. V.
(VENRO): Verpflichtungen (Leitbild)258

Verpflichtungen
Wir wollen den Schutz von Kindern und die nachfolgenden Standards als Qualitätsmerk-
mal in unserer In- und Auslandsarbeit etablieren. Der Verband und seine Mitglieder ver-
pflichten sich,

1.	 Mädchen und Jungen mit und ohne Behinderung in ihren Rechten zu stärken und vor sexu-
ellem, emotionalem oder physischem Missbrauch, Ausbeutung sowie Vernachlässigung 
zu schützen;

2.	 ein Umfeld zu schaffen, das für Kinder und gefährdete Personen sicher ist und in dem die 
Einhaltung der Kinder- und Menschenrechte gewährleistet wird;

3.	 Kinder bei sie betreffenden Maßnahmen zu beteiligen und ihre Interessen bei der Planung 
und Umsetzung unserer Aktivitäten zu berücksichtigen;

4.	 innerhalb unserer Organisation und bei unseren Partnern Bewusstsein zu schaffen und 
für das Thema zu sensibilisieren;

5.	 geeignete Instrumente einschließlich klar definierter Verantwortlichkeiten und Vorge-
hensweisen in den Bereichen Prävention, Krisenmanagement und Monitoring zu entwi-
ckeln und zu implementieren;

6.	 im Rahmen unserer Presse-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen, dass die 
Würde des Kindes stets gewahrt bleibt;

7.	 Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik und Wirtschaft sowie Netzwerke in die-
sem Sinne zu sensibilisieren. 

Mit der Verabschiedung des Kodex zu Kinderrechten bekunden die VENRO-Mitglieder zu-
gleich ihren Willen, an der Umsetzung des Kodex zu arbeiten. Nach einer zweijährigen 
Erprobungsphase werden die Erfahrungen ausgewertet und die Maßnahmen überprüft. 
Bei mutmaßlichen Verstößen gegen diesen Kodex ist der VENRO-Vorstand verpflichtet, 
dem nachzugehen. Er kann bei Bedarf die Schiedsstelle zur Feststellung von Verstößen 
einschalten. Bei Feststellung von Verstößen sind diese in angemessener Weise zu ahnden.

Letzte Änderung auf der Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2010 in Berlin.
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DKSB LV NRW e. V.: Verhaltenskodex 259

Schutzauftrag
Als Deutscher Kinderschutzbund sind wir dem Schutz von Mädchen und Jungen in be-
sonderer Weise verpflichtet und haben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz einen 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Deshalb gilt:
Wenn Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit für den Kinderschutzbund Situationen begegnen 
wie

Ein Kind ist in Gefahr!
Einem Kind geht es schlecht!

gilt:
die hauptamtliche(n) Fachkraft / Fachkräfte / Geschäftsführung / Vorstand / Koordinator /
Koordinatorin entsprechend informieren! Entsprechende Telefonnummern angeben! Und 
eine Nummer für den Notfall (Gefahr im Verzug)! Diese Vorgehensweise ist verbindlich.

Prävention von Beziehungsmissbrauch und sexuellen Übergriffen
Die Einrichtungen und Angebote des 

Name des Deutschen Kinderschutzbundes Orts-/Kreisverband e. V.

sind ein besonderer Schutz- und Schonraum. Bei uns arbeiten haupt- und ehrenamtliche 
Menschen, deren Interesse die Förderung und das Wohlergehen von Kindern ist. Die be-
treuten Mädchen und Jungen vertrauen darauf, dass bei uns immer jemand da ist, der auf 
sie aufpasst und dafür sorgt, dass ihnen nichts passiert. Die Eltern vertrauen darauf, dass 
ihre Kinder in guter Obhut sind und sicher vor allen Gefahren. 
Leider wissen wir aber auch, dass Menschen mit sexuellen Interessen an Kindern Mög-
lichkeiten suchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Um mit Mädchen und Jungen in Kon-
takt zu kommen, ist es für diese Menschen nahe liegend, die Lebens- und auch Schon-
räume von Kindern aufzusuchen. So suchen sie auch gezielt haupt- oder ehren-amtliche 
Tätigkeitsfelder, bei denen sie Kontakt zu Kindern aufbauen können. Das Ziel derartiger 
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Kontaktaufnahmen besteht darin, diese Beziehungen für die eigenen fehlgeleiteten Be-
dürfnisse zu nutzen und die Kinder und Jugendlichen grenzüberschreitend bis hin zu se-
xuellen Übergriffen auszunutzen. 
Jeder Beziehungsmissbrauch, insbesondere durch sexuelle Übergriffe, ist für die uns an-
vertrauten Kinder in höchstem Maße schädlich.
Transparente Strukturen und die Thematisierung sind der beste Schutz, missbräuchli-
ches Verhalten in Institutionen wie hier in unserem Orts-/ Kreisverband zu verhindern. 
Deshalb wurde dieser Verhaltenskodex entwickelt. 

Deshalb sind private Treffen, d. h. Verabredungen außerhalb der Tätigkeit für den Kin-
derschutzbund mit betreuten Kindern untersagt. Private Sorgen und Probleme sowie Pro-
bleme mit anderen Mitarbeiter / innen dürfen mit Kindern nicht thematisiert werden, da 
dies bereits einen Beziehungsmissbrauch darstellt. 
Es ist in der Regel auch nicht gestattet, einzelne Kinder zu beschenken oder anderweitig 
zu begünstigen. Die Kinder können so in das Gefühl der Schuldigkeit gebracht werden, 
eine gängige Strategie von Tätern, um Kinder für ihre Bedürfnisse gefügig zu machen. 
Mögliche Ausnahmen von dieser Regel sind entweder mit der Geschäftsführung / Koor-
dinatorIn / Team / Vorstand der jeweiligen Einrichtung abzusprechen. In der Kontakt- und 
Beziehungsgestaltung ist es unabdingbar, dass die Mitarbeiter / innen eine Grenzen ak-
zeptierende Haltung einnehmen und keine Beziehung entwickeln, die andere Personen 
ausschließt. Eine grenzenakzeptierende Haltung in Beratung und Betreuung beachtet 
insbesondere die Freiwilligkeit der Preisgabe von Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen 
der Mädchen und Jungen. Grundsätzlich ist eine auf der Beschreibung des jeweiligen Auf-
gabenfeldes gründende Distanz zu wahren. Die individuelle Beziehungsgestaltung muss 
regelmäßig im Team / der AG / Supervision / Fachaustausch besprochen und reflektiert wer-
den. Dazu gehört es auch, Handlungen von Kollegen und Kolleginnen zu thematisieren, 
die außerhalb dieses Verhaltenskodexes liegen. Auch sind Situationen anzusprechen, in 
denen der / die Mitarbeiter / in Irritationen (emotionale oder / und verhaltensmäßige) im 
Kontakt mit einzelnen Kinder oder Jugendlichen erlebt hat und / oder Situationen, in denen 
Mädchen und Jungen jegliche Form sexualisierten Kontakts angeboten haben.
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Insbesondere sind jeglicher sexueller Kontakt und jegliche sexuelle Gewalt zwischen Mit-
arbeiter / innen und allen von diesen im

Name des Deutschen Kinderschutzbundes Orts-/Kreisverband e.V.

betreuten Mädchen und Jungen untersagt. Als sexuelle Gewalt ist laut Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu verstehen: „Sexuelle Gewalt ist immer 
dann gegeben, wenn Erwachsene oder Jugendliche Mädchen oder Jungen dazu benutzen, 
ihre Bedürfnisse durch sexualisierte Handlungen durchzusetzen.“ 

Deshalb sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, den Vorstand im Falle des ei-
genen Verstoßes gegen diesen Kodex oder im Falle des Verstoßes durch eine / n andere / n 
Mitarbeiter / in unverzüglich zu unterrichten.
Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex stellt eine grobe Pflichtverletzung dar, die für 
den

Name des Deutschen Kinderschutzbundes Orts-/Kreisverband e. V.

nicht hinnehmbar ist. Verstöße können daher – insbesondere bei Verdacht des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern – auch ohne vorherige Abmahnung, nicht jedoch ohne vorhe-
rige Anhörung der / des Betroffenen, zur fristlosen Kündigung des Anstellungsverhält-
nisses (bei Hauptamtlichen und Honorarkräften) bzw. zur sofortigen Beendigung der eh-
renamtlichen Mitarbeit führen. Vorfälle, die Straftatbestände erfüllen, wird der Vorstand 
den Strafverfolgungsbehörden zu Anzeige bringen. 

Ich bin auf die Bedeutung des Schutzes von Kindern vor Beziehungsmissbrauch und se-
xueller Gewalt im Rahmen dieses Verhaltenskodexes bezüglich des Umgangs mit Kindern 
der Einrichtung besonders hingewiesen worden. Ich verpflichte mich hiermit, diesem Ver-
haltenskodex zu entsprechen.

Ort/Datum Unterschrift
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Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis 
Ludwigsburg e.V.: Verhaltenskodex 260

Was bedeutet das „Hochdorfer Neun-Punkte-Programm“ konkret in
unserer Praxis?

1.	 Ich bin bereit, meine Fachkompetenz einzubringen, zu erhalten und weiterzuentwickeln 
sowie professionelle Standards einzuhalten.

▶▶ Ich mache mein Handeln transparent und kann meine Motive fachlich begründen.
▶▶ Ich bringe mein Fachwissen und meine Ressourcen in die Arbeit ein und stelle sie Kolle-

ginnen zur Verfügung.
▶▶ Ich halte mich an die Vorgaben des Qualitätshandbuches und bin bereit, an der Weiter-

entwicklung unserer professionellen Standards mitzuarbeiten.

2.	 Ich nutze die von der Einrichtung zur Verfügung gestellten professionellen Instrumentari-
en (z. B. Fachberatung, PROFIS, Fortbildung etc.), um meine Fertigkeiten und mein Fach-
wissen zu erweitern.

▶▶ Ich bin bereit zur gemeinsamen Reflexion und greife Anregungen aus dem kollegialen 
Austausch und aus der Fachberatung auf.

▶▶ Ich hole mir rechtzeitig Unterstützung, wenn ich an meine Grenzen komme.
▶▶ Ich lese die für meinen Arbeitsbereich aktuelle Fachliteratur.
▶▶ Ich besuche Fortbildungen und PROFIS-Veranstaltungen und benenne für mich praxisre-

levante Themen.

3.	 Ich achte auf meine körperliche und emotionale Gesundheit und nehme Hilfe in Anspruch 
falls diese nicht mehr gegeben ist, um den betrieblichen Anforderungen zu genügen.

▶▶ Ich nehme gesundheitliche Beeinträchtigungen ernst (Stichwort: krank sein dürfen)
▶▶ Ich spreche physische und psychische Grenzen an und nehme bei Bedarf Hilfe in Anspruch
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4.	 Ich achte und würdige die Einmaligkeit und die Selbstbestimmung der jungen Menschen 
und richte mein Tun daran aus.

▶▶ Ich bemühe mich um das Verständnis der individuellen Lebensgeschichten der jungen 
Menschen und ihrer Familien.

▶▶ Ich erkenne die Lebensformen der Familien und ihre Lebensentwürfe an.
▶▶ Ich verstehe meine Hilfen als Angebot und stelle mein Handeln flexibel darauf ein.

5.	 Ich richte mein professionelles Handeln am Wohl der jungen Menschen aus, indem ich 
ihre Stärken und Ressourcen nutze und ihre Grenzen achte.

▶▶ Ich berücksichtige den individuellen Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen.
▶▶ Ich suche nach den Fähigkeiten und Stärken der jungen Menschen und vermittle Erfolgs-

erlebnisse.
▶▶ Ich achte darauf, junge Menschen nicht zu überfordern.

6.	 Ich trete aktiv Gefährdungen junger Menschen entgegen und schütze sie in meinem Ein-
flussbereich vor entsprechenden Erfahrungen.

▶▶ Ich spreche gefährdende Sachverhalte an und sorge für Klärung.
▶▶ Ich unterstütze den jungen Menschen dabei, sich selbst zu wehren und zu schützen.
▶▶ Bei Bedarf wende ich festgestellte Gefährdungen durch mein aktives Tun ab.

7.	 Mein Handeln ist transparent und nachvollziehbar, entspricht fachlichen Standards und 
ist in einen wertschätzenden Umgang miteinander eingebettet.

▶▶ Ich informiere meine Kolleginnen und die Leitung adäquat und
▶▶ dokumentiere mein Arbeitshandeln.
▶▶ Ich nutze dazu die vorhandenen Strukturen und Verfahrensabläufe.
▶▶ Ich unterstütze meine Kolleginnen im Arbeitsalltag und in besonderen
▶▶ Belastungssituationen .

8.	 Ich bin bereit zu vertrauensvoller Teamarbeit und trage auftretende Meinungsverschie-
denheiten mit dem Ziel konstruktiver lösungen aus.

▶▶ Ich lasse mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen ein, bin offen für Austausch 
und Anregungen.

▶▶ Auftretende Meinungsverschiedenheiten trage ich angemessen aus und suche gemein-
sam mit den Beteiligten nach Lösungen.

▶▶ Ich bin bereit, Feedback anzunehmen und anderen zu geben.
▶▶ Ich bin bereit, mir Fehler einzugestehen, sie zu benennen oder von anderen darauf auf-

merksam gemacht zu werden.
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9.	 Ich verhalte mich Kolleginnen und der Gesamteinrichtung gegenüber loyal und trete aktiv 
der Nichtbeachtung professioneller Standards entgegen.

▶▶ Ich trage Entscheidungen der Gremien (Team, Leitung, Vorstand, Mitgliederversammlung 
u.s.w.) mit und vertrete sie nach außen.

▶▶ Meine persönlichen Äußerungen trenne ich erkennbar von Äußerungen im Namen der 
Einrichtung.

▶▶ Ich mache Kolleginnen auf die Nichtbeachtung professioneller Standards aufmerksam.
▶▶ Bei Verstößen informiere ich das betreffende Team und gegebenenfalls die Leitung.
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Sonderschulheim Ilgenhalde: Sexualpädago-
gisches Konzept261

	A .	L eitgedanken

Der Begriff „Sexualität“ umfasst das ganze Gebiet von Verhaltensweisen in den allge-
meinmenschlichen Beziehungen, im Bereich von Liebe, Zärtlichkeit, Sensualität, Erotik 
und in der Genitalsexualität.

Sexualität ist nicht altersgebunden: Vom Säugling bis ins hohe Alter ist sie, dem individu-
ellen Entwicklungsstand entsprechend, ein wesentliches Merkmal zwischenmenschlicher 
Beziehungen.

Jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen, somit gibt es grundsätzlich keine besondere Sexu-
alität von Menschen mit einer geistigen Behinderung. So wie jeder Mensch einmalig und 
einzigartig ist, so erhält die Sexualität eines Menschen durch seine Behinderung lediglich 
eine weitere Facette individueller Eigenart. Hetero-, homo- und bisexuelle Neigungen wer-
den in ihrer individuellen Ausprägung als gleichwertig akzeptiert.

Die MitarbeiterInnen des Sonderschulheimes Ilgenhalde begleiten und unterstützen ge-
mäss ihrer Zuständigkeit (siehe Kap. 2.1) die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg zur grösstmöglichen sexuellen Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit 
in Zusammenarbeit mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten.

	B .	R ahmenbedingungen

	 B.1	 Zuständigkeit

Die Schule ist zuständig für den Sexualunterricht ab Mittelstufe / Oberstufe, erteilt durch 
die Lehrpersonen. Ergänzend dazu können spezielle Themen in KlüZ-Gruppen vertieft 
werden (klassenübergreifende Zusammenarbeit). Inhalt und Methoden des Aufklärungs-
unterrichtes sind im schulischen Feinkonzept fest gehalten.
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Die Wohngruppe ist bei den Internatskindern zuständig für die Begleitung der individu-
ellen sexuellen Entwicklung und für die Integration des Themas und des Sexuallebens im 
Alltag. Die Bezugsperson (oder nach Absprache / gemäss Situation auch andere Teammit-
glieder) ist Ansprechperson für Fragen und Probleme des Kinde / Jugendlichen in diesem 
Bereich – dies im Austausch mit dem Team, dem / r Gruppenleiter / in und dem FT.

Die Therapeutinnen sind innerhalb der Sexualpädagogik (siehe Kap. 3) primär zuständig 
für die Förderung und Beratung im Bereich der Eigen- und Körperwahrnehmung, für Tipps 
zu Hilfestellungen / Lagerungen bei schweren motorischen Beeinträchtigungen und Me-
thoden zur basalen Stimulation. 

	 B.2	 Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Eltern werden über unsere Haltung und den Inhalt des Sexualpädagogischen Kon-
zeptes informiert. Beim Eintritt bzw. Übertritt ihres Kindes in die Mittelstufe werden sie 
über Inhalt und Form des Sexualunterrichtes in der Schule orientiert. Die Lehrperson 
steht bei externen Schülern in intensivem Austausch mit den Eltern.

Die Bezugsperson der Wohngruppe bespricht mit den Eltern die sexuelle Entwicklung 
ihres Kindes und nimmt Fragen und Anregungen auf. Auf Entwicklungsstand, aktuelle 
Themen und sexualpädagogische Fördermassnahmen wird im Jahresbericht, an FT-Sit-
zungen und an den Elterngesprächen eingegangen, unter Wahrung eines angemessenen 
Respekts vor der Privatsphäre von Eltern und Kind. Intime Details werden, falls notwendig, 
persönlich und in kleinem Kreis (z. B. Bezugsperson mit den Eltern) besprochen. Es wird 
auf die individuelle und kulturelle Situation der Familie Rücksicht genommen. Die gesun-
de psychosexuelle Entwicklung des Kindes / des Jugendlichen bleibt jedoch oberstes Ziel.

Bei der Vorbereitung / Begleitung des Übertritts in eine Erwachseneninstitution empfeh-
len wir den Eltern, das Thema sexueller Aktivität, Schwangerschaftsverhütung und Ge-
sundheitsschutz anzusprechen.
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	 B.3	 Handlungsrichtlinien

Das Ausleben sexueller Bedürfnisse soll in einem geschützten Rahmen ermöglicht 
werden, dem individuellen Entwicklungsstand entsprechend sowie innerhalb der gel-
tenden gesellschaftlichen Normen und gesetzlichen Bestimmungen. Der Schutz der kör-
perlichen und psychischen Integrität aller daran beteiligten Menschen hat dabei einen 
hohen Stellenwert.

Wir fördern die Entwicklung der Körperwahrnehmung (basale Stimulation) und geben 
Raum zum Experimentieren mit dem eigenen Körper. Stimulierende und entspannende 
Massagen unter Auslassung der Intimzonen ist insbesondere bei schwer mehrfach be-
hinderten Kindern und Jugendlichen wichtig, wenn sie ihre motorischen Einschränkungen 
daran hindern, sich selber intensive körperliche Empfindungen zu verschaffen. Thera-
peutische und pädagogische Massnahmen, bei denen es zu intensivem Körperkontakt 
kommt, können wir fachlich begründen.

Onanieren / Masturbieren allein im eigenen Zimmer oder anderen dafür geeigneten Räu-
men der Wohngruppe ist erlaubt. Für Jugendliche, welche dazu nicht selber in der Lage 
sind und dadurch in Not kommen (z. B. hohe, evtl. schmerzhafte Erregung ohne „Erlö-
sung“, Verletzungen im Intimbereich) müssen andere, individuelle Lösungen gesucht wer-
den. Aktive Beihilfe beim Onanieren/Masturbieren oder zu anderen sexuellen Praktiken 
von Seiten des Betreuungspersonals ist ausdrücklich untersagt!

Wir schützen die Intimsphäre der Kinder und insbesondere der Jugendlichen konkret:
▶▶ Intimbereich von Kindern / Jugendlichen mit Mehrfachbehinderung auch in privaten Räu-

men mit einem Tuch abdecken, wenn man kurz weggeht. Pflegehandlungen behutsam 
ausführen und kommentieren.

▶▶ Windeln möglichst im Stehen wechseln (v.a. bei Jugendlichen).
▶▶ Windeln in der Öffentlichkeit nicht ohne Sichtschutz wechseln.
▶▶ Mobile Kinder und Jugendliche unterstützen / anleiten in der Wahrung ihrer Intimsphäre
▶▶ In Mehrbettzimmern wird die Privatsphäre eventuell mit Vorhängen oder Paravents ver-

bessert
▶▶ MitarbeiterInnen anderer Gruppen oder Bereiche klingeln an der Haustür, bevor sie die 

WG betreten. Sie klopfen bei Kinderzimmern, Badezimmern und Toilette an, bleiben wäh-
rend pflegerischer Handlungen in angemessener Distanz stehen, gehen bei der Intimpfle-
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ge aus dem Raum. Dies gilt auch für externe Besucher, welche in die WG kommen oder 
geführt werden (vorher anmelden, evtl. kurzfristig per Telefon). Für die Eltern gelten diese 
Regeln ebenfalls, eine Ausnahme bildet ihr eigenes Kind.

▶▶ Toiletten-/Badezimmerbenutzung möglichst getrennt nach Geschlechtern (v.a. für Jugend-
liche). Im Schul- und Therapiezentrum hat es Toiletten für Knaben und Mädchen.

▶▶ Vor den Toiletten auf den Wohngruppen ev. Wendetafel „frei / besetzt“ anbringen.
▶▶ Für die externen SchülerInnen bestehen im Schulgebäude über Mittag Rückzugsmöglich-

keiten, welche gemäss individuellem Bedarf genutzt werden können.
▶▶ Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, zu fremden Personen Distanz zu halten (nicht 

umarmen / küssen), mit zunehmendem Alter auch zu den BetreuerInnen (individuelle Ab-
machungen treffen, zusammen mit dem Jugendlichen, dem Team und dem FT).

▶▶ Da es sich um gesellschaftliche Normen handelt, deren Einhaltung auch sexuellem Miss-
brauch vorbeugt, werden für den Umgang mit anderen Menschen klare Verhaltensregeln 
aufgestellt. Auf diesen Regeln sollte auch auswärts, im Kontakt mit „gut meinenden“ 
Menschen bestanden werden, falls diese nicht selber die angemessenen Grenzen setzen.

	C .	 Sexualpädagogische Förderung

Die sexualpädagogische Förderung orientiert sich in erster Linie am Lebensalter der Kinder 
und Jugendlichen, d. h. wir gehen grundsätzlich von einer normalen, von der Behinderung 
unabhängigen sexuellen Entwicklung aus. Bei der Interpretation der nachfolgend aufge-
führten Inhalte und der Art der Vermittlung wird zudem das Entwicklungsalter beachtet, 
wodurch in der konkreten Förderung auch immer die vorangehenden Lebensaltersstufen 
berücksichtigt werden müssen.

	 C.1	 Lebensalterstufe Säugling/Kleinkind (ca. 0 – 4 J.)

Wir geben dem Kind die Möglichkeit, eine Weile nackt zu liegen, sich mit Händen und Fü-
ßen zu berühren, zu spüren, im Spiegel anzuschauen. Die orale Phase, die Erkundung mit 
dem Mund, darf ausgelebt werden. Beim direkten Körperkontakt, dem Austauschen von 
Zärtlichkeiten, richten wir uns nach dem Bedürfnis des Kindes und beachten
entsprechende Signale.
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	 C.2	 Lebensalterstufe Kleinkind (ca. 4 – 6 J.)

Sexualpädagogische Lerninhalte sollen konkret und körperlich / sinnlich erfahrbar ge-
staltet werden: das Spüren des eigenen Körpers, den eigenen Körper lustvoll zu erleben, 
steht im Mittelpunkt (z. B. durch Berühren, Entdecken des eigenen Körpers mit den Hän-
den und mit dem Mund).

	 C.3	 Lebensalterstufe Kind (ca. 7 – 10 J.)

Fragen des Kindes zu körperlichen Aspekten und zwischenmenschlichen Beziehungen 
offen und klar beantworten, angepasst an seine geistigen Fähigkeiten. Dem Kind Zeit las-
sen, nicht zu viele ungefragte Informationen auf einmal. Die Förderung der Körperwahr-
nehmung wird fortgesetzt, zusätzlich vermehrt verbalisiert und bewusst gemacht, ebenso 
die damit verbundenen Gefühle thematisiert. Bedürfnis des Kindes, von den Bezugsper-
sonen körperlich und psychisch unabhängiger zu werden, akzeptieren und fördern.

	 C.4	 Lebensalterstufe Vorpubertät (ca. 11 – 13 J.)

Da sich in dieser Zeit der Körper des Kindes verändert, ist darauf zu achten, dass die 
Intimsphäre im Wohn-, Schul- und Therapiebereich optimal gewährleistet ist. Die körper-
liche Entwicklung soll mit dem Kind besprochen werden, die Vorgänge angepasst an seine 
geistigen Fähigkeiten erklärt werden, eventuell unter Beizug von Anschauungsmaterial 
(siehe Literatur Bibliothek Lehrerzimmer). Bei Einsetzen der Menstruation soll der Um-
gang mit Binden und Tampons gezeigt und wo nötig Hilfestellungen gegeben werden, mit 
sehr behutsamem und respektvollem Vorgehen und gleichzeitiger Benennung der körper-
lichen Vorgänge und Geschlechtsteile mit adäquaten Begriffen. Der Sexualunterricht in 
der Schule wird in dieser Lebensaltersstufe angebahnt.

	 C.5	 Lebensalterstufe Pubertät (ca. 14 – 17 J.)

Sexualunterricht in der Schule. Körperliche und psychische Ablösung von den Bezugsper-
sonen. Vertrauen und emotionale Verbundenheit spüren lassen. Fragen und Spannungen 
verständnis- und liebevoll auffangen. Kontakt und Beziehungen zu gleichaltrigen Jugend-
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lichen und Rückzugsmöglichkeiten gewährleisten. Austausch von Zärtlichkeiten zwischen 
Jugendlichen zulassen. Vermehrte Auseinandersetzung mit moralischen und gesellschaft-
lichen Normen einleiten und lenken.

	 C.6	 Lebensalterstufe Adoleszenz (ca. 18 – 25 Jahre)

Nur bei wenigen Jugendlichen, welche in der Ilgenhalde wohnen und zur Schule gehen, 
wird ihr Entwicklungsstand vor dem Austritt bereits dieser Lebensaltersstufe entspre-
chen. Hier werden folgende Themen zentral: sexuelle

Selbstbestimmung, bewusste Wahrnehmung und sorgfältiger Umgang mit dem eige-
nen Körper, Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und Möglichkeiten betref-
fend Liebesbeziehungen, sexuelle Erfahrungen, Heirat, Elternschaft. Bei Kindern / Jugend-
lichen mit schwerer Mehrfachbehinderung sind in jeder Lebensaltersphase wichtig:

▶▶ Körperkontakt mit anderen Menschen ermöglichen, dabei Signale von Unwohlsein und 
Abwehr beachten.

▶▶ Basale Stimulation bei der Körperpflege (nach Andreas FROEHLICH).
▶▶ Entspannende und stimulierende Massagen (unter Auslassung der Intimzonen).
▶▶ einige Zeit ohne Bekleidung und Windeln ein freies Körpergefühl erleben dürfen (im eige-

nen Bett, Badewanne).
▶▶ Einschränkungen in der Erfüllung sexueller Bedürfnisse im Team und mit den Eltern be-

sprechen, Lösungen suchen.
▶▶ Durch Hilfestellungen beim Essen, bei der Pflege oder bei der Umsetzung einer guten 

Lagerung körperliche
▶▶ Erfahrungen und Fortschritte in der Körperkontrolle ermöglichen.

	D .	D efinitionen und Massnahmen gegen 
sexuelle Übergriffe

Von sexuellem Missbrauch sprechen wir, wenn eine erwachsene Person einem Kind/
Jugendlichen gegenüber sexuell erregende Impulse empfindet und die damit verbun-
denen Emotionen und Verhaltensweisen nicht angemessen kontrollieren kann oder will 
und dadurch am Kind Handlungen durchführt oder von ihm erwirkt, welche seinem Ent-
wicklungsstand nicht entsprechen, sondern der Befriedigung eigener Bedürfnisse dienen 
und / oder den Handlungsrichtlinien unter Kap. 2.3 widersprechen. Eine scheinbare Einwil-
ligung des Opfers ist nicht relevant.
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Von sexueller Gewalt sprechen wir, wenn eine Person eine andere, schwächere Person 
zur Befriedigung von Macht- oder sexuellen Bedürfnissen gegen ihren Willen oder unter 
Manipulation ihres Willens zu intimen Kontakten zwingt.

Sexuelle Handlungen mit Kindern und Jugendlichen, welche ihrem körperlichen, gei-
stigen und psychischen Entwicklungsstand nicht entsprechen, bedeuten einen schweren 
Vertrauens- und Machtmissbrauch.

Sie können zudem strafbare Massnahmen darstellen, vgl. 187 ff StGB., in Art. 191 StGB ist 
dies wie folgt festgehalten: „ Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige 
Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafähnlichen oder einer 
anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit 
Gefängnis bestraft“.

Auch unter Kindern kann es zu sexuellen Übergriffen kommen. Dies sind sexuelle 
Handlungen, die wiederholt, massiv und / oder gezielt die persönlichen Grenzen von an-
deren Mädchen und Knaben verletzen. Ein Kind ist sexuell übergriffig, wenn es andere 
zu sexuellen Handlungen „überredet“, sexuelle Handlungen mit körperlicher Gewalt er-
zwingt oder andere Kinder wiederholt und / oder gezielt an den Genitalien berührt oder 
verletzt. Gehören „Doktorspiele“ im Vorschulalter zur normalen Entwicklung, so gilt dies 
nicht für sexuelle Handlungen zwischen Kindern, die auf verschiedenen Entwicklungs-
stufen sind. Das Spektrum an sexuellen Aktivitäten, die zu einer normalen Entwicklung 
gehören, ist breit. Kinder müssen eine Chance haben, ihren Körper zu entdecken. Sie 
sollen aber vor schädlichen Erfahrungen geschützt werden. Immer dann, wenn Kinder die 
Grenzen anderer nicht achten oder gar verletzen, müssen Erwachsene eingreifen. Zum 
einen muss jedes Kind vor Verletzung, Gewalt und Ausbeutung geschützt werden, zum 
anderen das übergriffige Kind in die Schranken verwiesen und nach Ursachen seines Ver-
haltens gesucht werden. Deshalb muss bei sexuellen Übergriffen zwischen Kindern von 
zwei Seiten her überlegt und gehandelt werden, einmal vom betroffenen, dann aber auch 
vom übergriffigen Kind her.

	 D.1	 Prävention

Die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen, die formulierten Handlungsrichtlinien und 
eine dem Entwicklungsstand entsprechende sexualpädagogische Förderung dienen be-
reits der Prävention. 
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Zusätzlich ist zu beachten:

▶▶ Bei der Anstellung neuer MitarbeiterInnen wird das vorliegende Konzept in den Einfüh-
rungsprozess aufgenommen.

▶▶ BewerberInnen mit unklarer Vorgeschichte werden nur nach Einholen unzweifelhafter Re-
ferenzen angestellt. Verweigert der Bewerber / die Bewerberin das Einverständnis ohne 
plausible Erklärung, wird auf eine Anstellung verzichtet.

▶▶ Die Bezugsperson steht regelmässig in Kontakt mit den Eltern, ist offen für heikle Themen 
und fragt nach, wie es zu Hause geht. Somit ist es eine wichtige erste Aufgabe, zu den 
Eltern nach Eintritt des Kindes eine positive, unterstützende Vertrauensbasis zu schaffen.

▶▶ Kommt es zu sexueller Belästigung oder Übergriffen zwischen den Kindern / Jugendlichen, 
steht der Schutz des betroffenen Kindes im Vordergrund (s. auch Kapitel 4.2; wir unter-
scheiden hier zwischen einem einmaligen Übergriff und wiederholten Übergriffen).

	 D.2	 Intervention bei Verdacht oder nach einem Vorfall

Es besteht kein Zweifel gegenüber einem / einer Mitarbeiter / in von sei-
ten eines / einer Mitarbeiters / in

Ein sexueller Übergriff wird beobachtet (körperlicher oder verbaler Art). Es besteht kein 
Zweifel, dass es sich um einen Übergriff handelt.

Der/die direkte Vorgesetzte und die Bereichs- und Heimleitung müssen unverzüglich in-
formiert werden! Es erfolgt eine Strafanzeige und angemessene arbeitsrechtliche Mass-
nahmen (Freistellung oder fristlose Kündigung).

 
Es besteht ein Verdacht gegenüber einem / einer Mitarbeiter / in von sei-
ten eines / einer Mitarbeiters / in

1.	 Ruhig bleiben, diskret und für sich persönlich entsprechende Beobachtungen festhalten. 
Es besteht ein Verdacht gegenüber einem / einer Mitarbeiter / in vonseiten eines / einer Mit-
arbeiters / in
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2.	 Beobachtungen und Befürchtungen mit einer anderen Betreuungssperson des Kindes 
und / oder dem / der direkten Vorgesetzten besprechen, unter Einhaltung vorläufiger 
Schweigepflicht 

3.	 Bei psychischem Druck, d. h. grossen Zweifeln, Angst vor den Konsequenzen, eventuell 
mit folgenden Beratungsstellen Kontakt aufnehmen: Castagna, Tel. 044 / 3609040, Uni-
versitätsstr. 86, 8006 Zürich; e-mail: mail@castagna-zh.ch oder Fabs, Tel. 061 / 6830080, 
Postfach 1362, 4001 Basel; E-Mail: info@fabsonline.org).

4.	 Erhärtet sich der Verdacht, muss der / die direkte Vorgesetzte und die Bereichs- und Heim-
leitung informiert werden (falls bei Schritt 2. noch nicht erfolgt). Die Heimleitung infor-
miert die Eltern.

5.	 Bei Verdacht auf vollzogenen Geschlechtsverkehr veranlasst die Heimleitung eine medizi-
nische Abklärung durch die Heimärztin.

6.	 Besteht ein begründeter Verdacht auf einen sexuellen Übergriff durch ein / e Mitarbei-
ter / in, erfolgen eine Strafanzeige und angemessene arbeitsrechtliche Massnahmen wie 
sofortige Freistellung oder fristlose Entlassung (eine Freistellung kommt keiner Vorverur-
teilung gleich, sondern dient dem Schutz aller beteiligten Personen).

7.	 Information des Kernteams durch die Heim- und Bereichsleitung, schriftliche Bestätigung 
der Schweigepflicht. Falls der / die betroffene Mitarbeiter / in weitere Personen einweihen 
will, übernimmt die Leitung Ilgenhalde keine Verantwortung für die Konsequenzen dieser 
Offenheit.

Es besteht ein Verdacht gegenüber einem/einer Mitarbeiter/in von sei-
ten der Eltern

1.	 Äussern die Eltern den Verdacht, dass ihr Kind in der Ilgenhalde sexuell missbraucht wird, 
muss unverzüglich die Bereichs- und Heimleitung informiert werden.

2.	 Die Eltern müssen ihren Verdacht begründen. Falls sie dies nicht können, werden sie auf-
gefordert, ihre Beobachtungen und Befürchtungen schriftlich festzuhalten oder sie wer-
den von der Leitung anlässlich eines außerordentlichen Elterngespräches protokolliert.

3.	 Weitere Schritte wie oben (6. und 7.).
4.	 Bestehen Indizien für einen sexuellen Missbrauch, jedoch kein erhärteter Verdacht ge-

genüber einem / r bestimmten MA, entscheidet die Leitung zusammen mit den Eltern und 
dem betroffenen Team das weitere Vorgehen (z. B. WG- oder Klassenwechsel, Institutions-
wechsel).

info@fabsonline.org
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Es besteht ein Verdacht gegenüber den Eltern von seiten eines / einer 
Mitarbeiters / in der Ilgenhalde

1.	 Ruhig bleiben, diskret und für sich persönlich entsprechende Beobachtung festhalten; 
Beobachtungen und Befürchtungen mit einer / einem Teamkollegen /-in und / oder dem di-
rekten Vorgesetzten besprechen, unter Einhaltung der vorläufigen Schweigepflicht.

2.	 Erhärtet sich der Verdacht, Bereichsleitung informieren und FT-Sitzung einberufen. Die 
involvierten Teams und FT-Mitglieder unterstehen der Schweigepflicht zur Wahrung des 
Persönlichkeitsschutzes der Familie.

3.	 Ausserordentliches Elterngespräch, mit FT, Bereichs- und Heimleitung (ohne direkte Kon-
frontation, welche Abwehr und Rückzug zur Folge hätte, z. B. Thema „besondere Verhal-
tensauffälligkeiten“ oder „sexuelle Entwicklung“).

4.	 Weiteres Vorgehen im Leitungsteam festlegen (Einbezug Heimärztin, Beratungsstelle, re-
gionale Kinderschutzgruppe).

Es passiert ein einmaliger sexueller Übergriff von einem Kind auf ein 
anderes

Die Beobachtungen werden raschmöglichst der Bereichs- und Heimleitung gemeldet. In 
einem oder mehreren themenzentrierten FT‘s werden Sofortmaßnahmen für die beiden 
involvierten Kinder besprochen und umgesetzt, z. B.:

1.	 Ist die Trennung vom betroffenen Kind und vom übergriffigen Kind nötig?
2.	 Ist eine medizinische Untersuchung nötig?
3.	 Ist ein Klassen- oder Gruppenwechsel nötig?
4.	 Sind klassenübergreifende Angebote weiterhin sinnvoll?
5.	 Braucht das Kind weitere Massnahmen wie eine therapeutische Unterstützung oder zu-

sätzliche Aufklärung?
6.	 	…
7.	  …

Die BL informiert die Eltern beider betroffener Kinder anlässlich eines Elterngespräches 
(in einem kleineren Rahmen) über den Vorfall und die getroffenen Massnahmen.
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Es passieren trotz Massnahmen wiederholt sexuelle Übergriffe von 
einem Kind auf ein anderes

Die Bereichs- und Heimleitung sind über alle Vorfälle informiert. Das Leitungsteam be-
spricht sich und die Heimleitung leitet folgende Massnahmen ein:

1.	 Das betroffene Kind und das übergriffige Kind werden sofort getrennt (Klasse, Wohngrup-
pe), wobei zu beachten ist, dass beide Kinder Hilfe brauchen.

2.	 Weitere Massnahmen erfolgen nach Absprache im Leitungsteam.
3.	 Sind die Vorfälle medizinisch dokumentiert?
4.	 Einberufung von außerordentlichen Elterngesprächen der betroffenen Kinder in einem 

kleineren Rahmen.
5.	 Information der betroffenen Mitarbeitenden (FT’s einberufen).
6.	 Evtl. Schweigevereinbarung treffen.
7.	 Information BK und SR.

Es passiert ein sexueller Übergriff von einem Kind auf eine / n Mitarbei-
ter / in

1.	 Die Bereichsleitung wird raschmöglichst über den Vorfall informiert.
2.	 Die Situation wird im Leitungsteam besprochen.
3.	 Zusammen mit dem betroffenen Team werden Lösungen gesucht.
4.	 Das FT und die Eltern werden von der BL informiert.“
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Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis 
Ludwigsburg e.V.: Ampelplakat262 
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geRECHT in NRW: Kinderrechteplakat263
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geRECHT in NRW: Beschwerdeverfahren264

(Stand 20. September 2011)

1.	 Das Angebot der Beschwerdestelle geRECHT richtet sich an Mädchen und Jungen, die in 
(teil-)stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe in den Modellregionen Essen und Köln 
leben. Wird eine Beschwerde durch Eltern, Fachkräfte oder Dritte herangetragen, so wird 
zunächst das Gespräch mit dem betroffenen Mädchen / Jungen gesucht. Dies verdeutlicht 
die Subjektstellung des Kindes / Jugendlichen zu Beginn und über das gesamte Beschwer-
deverfahren hinweg und will deutlich machen, dass das Kind bzw. der / die Jugendliche mit 
seinem / ihrem Anliegen ernst genommen und an allen Entscheidungen / Handlungsschrit-
ten beteiligt wird. So wird das Mädchen / der Junge umfänglich, seinem Alter entsprechend 
in einem transparenten Verfahren beteiligt, parteilich beraten und im Rahmen eines fach-
lichen Prozesses unterstützt. Hierbei wird das Mädchen / der Junge bereits zu Beginn des 
Verfahrens über den Kinderschutzauftrag der Beschwerdestelle altersentsprechend und 
unabhängig vom Auftreten gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
informiert, um sicherzustellen, dass dem Kind / Jugendlichen die Rahmenbedingungen 
eines Tätigwerdens der Beschwerdestelle eingangs bekannt sind. 

Dies schließt anonyme Beschwerden im Sinne des hier vorgeschlagenen Beschwerdever-
fahrens aus. Bei anonymen Meldungen informiert geRECHT entsprechend geeignete Stel-
len (Einrichtung, örtliches Jugendamt, Landesjugendamt etc.).

2.	 Der Beschwerdefall wird im Team der zentralen Steuerungsstelle von geRECHT mit minde-
stens zwei Fachkräften vorgestellt und im Rahmen eines fachlichen Prozesses miteinan-
der beraten. Hierbei wird insbesondere in den Blick genommen:

▶▶ Wird eine erlebte Verletzung eines Kinderrechtes im Sinne der UN-KRK geschildert?
▶▶ Ist eine Kooperation mit einem internen Beschwerdeverfahren in der entsprechenden Ein-

richtung vom Mädchen oder Jungen gewollt, sinnvoll oder möglich?
▶▶ 	Kann ein Beschwerdefall nicht durch geRECHT bearbeitet werden, so informiert geRECHT 

das Kind bzw. den Jugendlichen / die Jugendliche über mögliche geeignete Stellen und al-
ternative Beschwerdewege.

3.	 Das persönliche Gespräch mit dem Mädchen / Jungen dient dem eingehenden Fallver-
ständnis und will das Kind / den bzw. die Jugendliche(n) mit seinem Anliegen und seinen 
individuellen Lebensumständen kennenlernen. Die Gesprächsinhalte sind vertraulich. 
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Das Mädchen / der Junge wird über seine Rechte und mögliche Rechtsverletzungen durch 
Dritte aufgeklärt. Gemeinsam werden Handlungsoptionen, die das Kind bzw. der / die 
Jugendliche alleine umsetzen kann sowie Handlungswege, die gemeinsam mit geRECHT 
realisiert werden können, erörtert. Hierbei sind dem Mädchen / Jungen die Möglichkeiten, 
Grenzen und Konsequenzen der Bearbeitung einer Beschwerde durch geRECHT transpa-
rent und verständlich zu erläutern.

4.	 Der Beschwerdefall und mögliche Handlungsoptionen werden im Team beraten. Die fall-
führende Fachkraft berichtet regelmäßig im Team über den Fortgang des Beschwerde-
falles und erörtert gemeinsam mögliche Handlungsoptionen nach dem Vier-Augen-Prin-
zip (eine fallführende Fachkraft im Kontakt mit dem Kind / Jugendlichen und mindestens 
eine Fachkraft zur Reflexion und Beratung im Hintergrund).

Die Fachkraft bearbeitet die Beschwerde in enger Abstimmung mit dem Mädchen / Jungen 
und berücksichtigt hierbei die Besonderheiten des Einzelfalles (Alter des Kindes / Jugend-
lichen, seine Lebensumstände, Konzept und Leitbild der Einrichtung etc.).

Das Mädchen / der Junge wird umfänglich, seinem Alter entsprechend an allen Ent-
scheidungen in einem transparenten Verfahren beteiligt, parteilich beraten und im 
Rahmen eines fachlichen Prozesses unterstützt. Die Kontaktaufnahme mit Dritten (Fach-
kräften / Leitung der Einrichtung, anderer beteiligter Stellen, Eltern etc.) erfordert die 
Zustimmung des Mädchen / Jungen, sofern dies nicht seinem Schutz widerspricht (siehe 
Verfahren zum Kinderschutz). 

geRECHT versteht sich als weisungsunabhängig gegenüber öffentlichen, freien und pri-
vaten Jugendhilfeträgern. Die Zusammenarbeit mit den beteiligten HzE-Einrichtungen 
in den Modellregionen ist von einer Haltung der Wertschätzung, im Bemühen um eine 
konstruktive, einvernehmliche Lösung geprägt im Sinne einer Vermittlung / Verhandlung 
zwischen dem Mädchen / Jungen und den Fachkräften der Einrichtung. Gemeinsam im Ge-
spräch mit dem Kind / Jugendlichen wird geklärt, ob und ggf. welche Person (geeignete 
Vertrauensperson der Einrichtung, der Beschwerdestelle etc.) die Themen des Beschwer-
defalles in den Hilfeplan einbringt.

Ein Beschwerdefall wird abgeschlossen im Einvernehmen mit dem Mädchen / Jungen. 
Die Ergebnisse der Vermittlung sollen für alle Beteiligten schriftlich festgehalten werden 
und im Rahmen eines lösungsorientierten Beratungsprozesses in Zusammenarbeit mit 
der Einrichtung erforderliche interne sowie externe Veränderungsprozesse anregen.
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5.	 Jeder Beschwerdeauftrag und Beschwerdefall wird (anonymisiert) dokumentiert. Ein 
jährliches Berichtswesen informiert die beteiligten Einrichtungen, die örtlichen Jugend-
ämter in den Modellregionen und das Landesjugendamt Rheinland über die Anzahl der 
Beschwerdefälle, Beschwerdethemen, Bearbeitungswege etc.
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geRECHT in NRW: Kinderschutzverfahren265

(Stand 20. September 2011)

Ausgehend von der Tätigkeit geRECHTs auf dem Gebiet des SGB VIII und aus seinem 
Selbstverständnis heraus erfordert die Arbeit mit subjektiven Beschwerdefällen von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrichtungen der Erziehungshilfe ein entsprechend strukturell 
verankertes Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Das hier vorgeschlagene 
Verfahren orientiert sich an den Leitlinien des § 8a SGB VIII und nimmt insbesondere 
Kinder und Jugendliche in der Altersspanne von 10 – 18 Jahren in den Blick, da davon aus-
gegangen wird, dass vorrangig ältere Kinder und Jugendliche über die notwendigen Res-
sourcen verfügen, die Möglichkeit der externen Beschwerde für sich zu nutzen.

Die Verfahrensschritte im Überblick:
1.	 Nehmen die Fachkräfte (der zentralen Steuerungsstelle) gewichtige Anhaltspunkte für 

die Gefährdung eines Kindes / Jugendlichen wahr, so ist unter Einbeziehung der Leitung 
zeitnah eine Risikoabschätzung mit mindestens zwei Fachkräften durchzuführen. Eine im 
Kinderschutz erfahrene Fachkraft ist hinzuzuziehen.

2.	 Das Kind / der Jugendliche ist in die Problemkonstruktion einzubeziehen.
3.	 Ist das Wohl eines Kindes / Jugendlichen gefährdet, so ist die Einrichtung, in der das Kind /

der Jugendliche lebt, über das Ergebnis der Risikoabschätzung zu informieren.
4.	 Bleibt das Kind / der Jugendliche nach Hinzuziehung der Einrichtung, in der es / er lebt, wei-

terhin schutzlos, so ist das örtliche Jugendamt zu informieren.
5.	 Die einzelnen Verfahrensschritte sind entsprechend zu dokumentieren.
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Die fünf Verfahrensschritte werden im Folgenden erläutert:
1.	 Nehmen die Fachkräfte (der zentralen Steuerungsstelle) gewichtige Anhaltspunkte für 

die Gefährdung eines Kindes / Jugendlichen wahr, so ist unter Einbeziehung der Leitung 
zeitnah eine Risikoabschätzung mit mindestens zwei Fachkräften durchzuführen. Eine im 
Kinderschutz erfahrene Fachkraft ist hinzuzuziehen.

Unter Kindeswohlgefährdung wird die andauernde oder wiederholte Unterlassung der 
notwendigen psychischen und / oder physischen Versorgung des Kindes bzw. Jugend-
lichen verstanden. Eine Gefährdung liegt vor, wenn die missbräuchliche Ausübung der 
elterlichen Sorge und / oder das Verhalten Dritter (z. B. Fachkräfte der Einrichtung) die 
psychische und / oder physische Unversehrtheit des Kindes / Jugendlichen bedrohen. Der 
Begriff der Kindeswohlgefährdung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Zusammen-
wirken der Fachkräfte im Rahmen der Risikoabschätzung näher bestimmt werden muss, 
indem die wahrgenommenen Anhaltspunkte nach Art, Schwere, Dauer und Häufigkeit ge-
prüft und bewertet werden.

Eine Gefährdung für das Wohl eines Jugendlichen kann, anders als zumeist bei jün-
geren Kindern, auch im Verhalten des Jugendlichen selbst liegen und muss nicht zwin-
gend von seinem Umfeld (Einrichtung, Eltern, Dritten) ausgehen. Indikatoren für eine Ge-
fährdung des Wohls eines Jugendlichen / älteren Kindes sind u.a. (bezogen auf Kinder und 
Jugendliche in Einrichtungen der Erziehungshilfe):

Verhalten des Jugendlichen:
▶▶ Drogen / übermäßiger Alkoholkonsum
▶▶ Glücks- oder Videospielsucht
▶▶ Probleme in / Vernachlässigung oder Verweigerung von Schule bzw. Ausbildung
▶▶ Psychische Probleme (z. B. suizidale Tendenzen, Essstörungen)
▶▶ Vernachlässigung der eigenen Person (z. B. Ernährung, Körperpflege, Gesundheitsfürsor-

ge)
▶▶ Soziale Isolation
▶▶ Delinquentes oder kriminelles Verhalten
▶▶ Sexuelle / partnerschaftliche Beziehungen zu wesentlich älteren Personen
▶▶ Gewalttätiges Verhalten oder Zugehörigkeit zu Problemgruppen (Sekten, politische Extre-

misten, Kriminelle)
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Verhalten des sozialen Umfeldes (Einrichtung, Eltern, Dritte)
▶▶ Fehlende oder missbräuchliche Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung
▶▶ Physische, psychische und sexuelle Gewalt
▶▶ Emotionale Vernachlässigung

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines Kindes / Jugendlichen sind Anzeichen, die auf 
eine Gefährdung schließen lassen, von denen die Fachkräfte im Gespräch mit dem be-
schwerdeführenden Kind / Jugendlichen erfahren. Dies können eigene Beobachtungen, 
Hinweise und Informationen über Handlungen oder Lebensumstände sein, die das leib-
liche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes / Jugendlichen gefährden. Die Fachkräfte 
(der zentralen Steuerungsstelle) sind weder verpflichtet noch befugt, Informationen zu 
den Lebensumständen des Jugendlichen bei Dritten (Schule etc.) einzuholen.

Das Risiko für die Gefährdung des Kindeswohls / Wohl des Jugendlichen ist im Team (mind. 
zwei Fachkräfte der zentralen Steuerungsstelle) gemeinsam mit der Leitung und einer im 
Kinderschutz erfahrenen Fachkraft im Rahmen der „Kollegialen Beratung“ abzuschätzen. 
Die Gefährdungseinschätzung kann unterstützend durch Risikoeinschätzungsbögen er-
gänzt werden, um die eigene Wahrnehmung zu strukturieren, verschiedene Gefährdungs-
bereiche in den Blick zu bringen und die Risikoabschätzung im Team vorzubereiten. Für 
die o.g. Altersgruppe erscheint der Risikoeinschätzbogen des Internationalen Bundes für 
Jugendliche (12-18 Jahre) bzw. der Risikoeinschätzungsbogen für Kinder (0-12 Jahre) hilf-
reich, allerdings bezieht er sich auf Kinder und Jugendliche, die bei ihren Eltern leben. Die 
Perspektive gefährdeter Kinder in Einrichtungen der Erziehungshilfe wird – wie bei allen 
Instrumenten zur Risikoabschätzung – nicht ausreichend berücksichtigt. 

Bei Anzeichen für eine akute Kindeswohlgefährdung / Gefährdung eines Jugendlichen, ist 
eine Sicherheitseinschätzung mit mindestens zwei Fachkräften (der zentralen Steuerung-
stelle) durchzuführen. Ist unverzügliches Handeln zum Schutz des Kindes notwendig, so 
sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Einrichtung, in der das Kind / der Jugendliche 
lebt, ist in jedem Fall zu informieren. 

2.	 Das Kind / der Jugendliche ist in die Problemkonstruktion einzubeziehen.

Das Verfahren zum Kinderschutz berücksichtigt einen hohen Grad der Beteiligung des be-
schwerdeführenden Kindes bzw. Jugendlichen. Dies heißt, der Kinderschutzauftrag wird 
dem Kind / Jugendlichen in angemessener transparenter Weise zu Beginn des Beschwerde-
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verfahrens unabhängig vom Verdacht der Gefährdung erläutert. Im Falle einer vermuteten 
Gefährdung wird das Kind / der Jugendliche frühzeitig in die Risikoabschätzung im Sinne 
einer gemeinsamen Problemkonstruktion einbezogen, soweit sein Schutz hierdurch nicht 
in Frage gestellt wird. Die Hinzuziehung Dritter (etwa der Einrichtung, Eltern, Jugendamt) 
erfordert in der Regel die Zustimmung des Jugendlichen, solange dies seinem Schutz 
nicht zuwiderläuft (Abwägungsprozess nach § 34 StGB, welches Rechtsgut vorrangig ist).

3.	 Ist das Wohl eines Kindes / Jugendlichen gefährdet, so ist die Einrichtung, in der das 
Kind / der Jugendliche lebt, über das Ergebnis der Risikoabschätzung zu informieren.

In Kooperation mit den Fachkräften / der Leitung der Einrichtung ist die Gefährdungsein-
schätzung zu erläutern und im Rahmen einer gemeinsamen Einschätzung abzusichern. 
Zur Abwendung der Gefährdung des Kindes / Jugendlichen erstellt die Einrichtung einen 
Schutzplan gemäß ihrem Kinderschutzauftrag nach § 8a SGB VIII und informiert hierüber 
gerecht. Soweit dies eine Abweichung von den im Hilfeplan festgeschriebenen Zielen und 
Inhalten bedeutet, ist das örtliche Jugendamt durch die Einrichtung hinzuzuziehen.

4.	 Bleibt das Kind / der Jugendliche nach Hinzuziehung der Einrichtung, in der es / er lebt, wei-
terhin schutzlos, so ist das örtliche Jugendamt zu informieren.

Ergreifen die Fachkräfte der Einrichtung keine Schutzmaßnahmen zur Abwendung der 
Gefährdung oder bleiben diese Schutzmaßnahmen auch nach einer erneuten Risikoab-
schätzung wirkungslos, so ist im Gespräch mit der Einrichtung auf die Notwendigkeit der 
Hinzuziehung des Jugendamtes hinzuwirken. Ist die Einrichtung nicht bereit, dass Jugend-
amt hinzuzuziehen, so ist das Jugendamt möglichst unter Beteiligung des beschwerdefüh-
renden Kindes / Jugendlichen zu informieren.

5.	 Die einzelnen Verfahrensschritte sind entsprechend zu dokumentieren.“
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Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch: 
Leitlinien zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden266

Präambel: 

Die Leitlinien wenden sich an staatliche und nicht-staatliche Institutionen und 
Vereinigungen, in denen Kinder und Jugendliche sich rechtlich oder aufgrund der 
Näheverhältnisse faktisch in Abhängigkeits- oder Machtverhältnissen befinden. 
Sie beziehen sich auf Verdachtsfälle innerhalb einer Institution und haben den 
Charakter modellhafter Handlungsempfehlungen für den Umgang mit solchen 
Verdachtsfällen.

	 „1.	 Ziel dieser Leitlinien
Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen stellt eine schwere, folgen-
reiche Form des Kindesmissbrauchs und eine schwerwiegende strafbare Hand-
lung dar. Aufgabe des Staates ist es, Opfer solcher Straftaten und mögliche an-
dere Opfer zu schützen und Täter und Täterinnen zu bestrafen. Dabei ist das 
Wohl des Kindes besonders zu berücksichtigen (Artikel 3 der UN-Kinderrechts-
konvention).

Ziel dieser Leitlinien ist es, eine Vertuschung dieser Straftaten durch möglichst 
frühzeitige Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden, die eine effiziente Strafver-
folgung ermöglicht, sowie gegebenenfalls weitere gleichgelagerte Straftaten zu ver-
hindern. Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass die betroffenen Institutionen ihrer 
fortbestehenden Verantwortung für das Wohl des betroffenen Kindes bzw. Jugend-
lichen gerecht werden können.
Es obliegt den betroffenen Institutionen, im Wege der Selbstverpflichtung bzw. durch 
staatliche Umsetzungsmaßnahmen Regelungen zu treffen, die sich an den zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen sowie den zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehör-
den erarbeiteten Standards orientieren.
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Die beratende Beiziehung eines von der betroffenen Institution unabhängigen Sach-
verstandes sowohl zur Beurteilung der Verdachtsmomente wie auch im Hinblick auf 
notwendige weitere Maßnahmen zur Stützung und zum Schutz des Opfers wird emp-
fohlen.1

Erläuterung:
Mit den Leitlinien wird der Auftrag des Kabinettbeschlusses vom 24.03.2010 zur Einrich-
tung eines Runden Tisches gegen sexuellen Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im privaten Bereich 
umgesetzt, demzufolge die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs sichergestellt 
und das Verhältnis des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs zu anderen Regelungsbe-
reichen geklärt und erforderlichenfalls präzisiert werden müssen.
Selbstverpflichtende Regelungen zur zeitnahen und effektiven Einbeziehung der Straf-
verfolgungsbehörden sollen in Zukunft dazu beitragen, dass Fälle des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern oder Jugendlichen ohne Rücksichtnahme auf Eigeninteressen der 
Institution zeitnah und damit erfolgversprechend strafrechtliche Ermittlungen auslösen. 
Im Übrigen kommt der konsequenten Verfolgung und Bestrafung der Täter und Täterinnen 
auch präventive Bedeutung zu.
Die Vielfältigkeit der erfassten Institutionen, der unterschiedliche Abhängigkeitsgrad 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie die unterschiedliche Intensität der Be-
ziehungen zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Kindern und Jugendlichen 
machen eine Anpassung an die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Institution 
erforderlich. Dies betrifft sowohl den Regelungsinhalt wie auch an den jeweiligen Adres-
satenkreis orientierte sprachliche Anpassungen. Institutionen, in denen nur wenige Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen oder vorwiegend Ehrenamtliche tätig sind, werden sich in 
aller Regel dazu veranlasst sehen, Hilfe durch externen Sachverstand als notwendige 
Maßnahme intern festzuschreiben. Bei Institutionen, in denen Kinder oder Jugendliche 
betroffen sein können, die sich nur schwer artikulieren können, werden die internen Re-
gelungen der Institution dies besonders berücksichtigen. 
Die Leitlinien gelten auch im Fall des Verdachts auf Straftaten, die in der Vergangenheit 
begangen wurden. Soweit die Regelungsempfehlungen den besonderen Schutz kindlicher 
oder jugendlicher Opfer zum Hintergrund haben, finden sie bei den mittlerweile erwach-
sen gewordenen Opfern allenfalls in modifizierter Form Anwendung. Die Entscheidung 
über eine möglicherweise eingetretene strafrechtliche Verjährung obliegt der zuständigen 
Staatsanwaltschaft.

1	 Aus Sicht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erscheint es sinnvoll, für die in den 
Leitlinien an mehreren Stellen erwähnte externe Beratung Qualifikationsstandards und entsprechende Qualifikations-
verfahren aufzustellen. Dies gilt insbesondere für zur Beratung hinzugezogene Opferverbände.   
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Diese Leitlinien lassen in unserer Rechtsordnung verankerte Verpflichtungen zur Ein-
schaltung der Strafverfolgungsbehörden und anderer Behörden unberührt. Sie än-
dern weder gesetzliche Rechte noch Pflichten zur Verschwiegenheit.

Erläuterung
Diese Leitlinien können rechtlich anerkannte Pflichten oder Rechte zur Verschwiegenheit 
nicht aufheben oder einschränken. Sie geben aber Anhaltspunkte für die Ausübung eines 
Rechts zur Verschwiegenheit. Auch eine Pflicht zur Verschwiegenheit kann im Übrigen 
gegenüber anderen Pflichten zurücktreten.

	 2.	 Begriffe
Im Sinne dieser Leitlinien bezeichnet der Ausdruck
Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: Straftaten nach dem dreizehnten 
Abschnitt des Strafgesetzbuchs („Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“), 
soweit sie an Minderjährigen begangen werden.

Institution: Sämtliche privaten und öffentlichen Einrichtungen, in denen sich Kinder 
und Jugendliche bereits durch das faktische Näheverhältnis in Abhängigkeits- oder 
Machtverhältnissen befinden.

Erläuterung:
Es wurde ein weiter Begriff gewählt, der beispielsweise auch Vereine erfasst. Die zusätz-
liche Verwendung des Begriffs „Vereinigungen“ in der Präambel soll dies auch im Text 
klarstellen. Die freiwillige Basis insbesondere von vereinsrechtlichen Zusammenschlüs-
sen schließt nicht aus, dass in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen die 
faktischen Näheverhältnisse zu Abhängigkeits- oder Machtverhältnissen führen.

Mitarbeiter: Alle männlichen und weiblichen Beschäftigten, unabhängig von ihrer 
Funktion und der Art ihres Anstellungsverhältnisses. Sowohl freiberufliche Mitarbei-
ter wie auch ehrenamtlich Tätige (unabhängig von der Dauer des Ehrenamtes) sind 
einbezogen. Es kommt allein darauf an, dass ein faktisches Näheverhältnis zu den 
Kindern oder Jugendlichen gegeben ist. 

Opfer: Der Begriff „Opfer“ wird in den Leitlinien unabhängig vom Grad des gegen 
einen Verdächtigen bestehenden Verdachts verwendet.
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Erläuterung:
Der Begriff „Opfer“ knüpft an das Ereignis des Missbrauchs an und begründet die be-
sondere Schutzbedürftigkeit der Betroffenen. Es geht keinesfalls darum, die Betroffenen, 
die sich unter großen Schwierigkeiten mit ihren Erlebnissen aktiv auseinandersetzen und 
denen auch im Strafprozess eine aktive Rolle zukommt, auf den Aspekt einer passiven 
Opferrolle zu reduzieren.
Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff „Tatverdacht“ soll weder die Glaub-
haftigkeit des betroffenen Kindes oder Jugendlichen noch die Tatsache evidenter Miss-
brauchsfälle infrage stellen. Er ist Ausdruck der verfassungsrechtlich verankerten 
Unschuldsvermutung, wonach im strafrechtlichen Sinn erst nach rechtskräftiger Verurtei-
lung Tat und Täter oder Täterin feststehen.

	 3.	 Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden

	 a.	 Die Strafverfolgungsbehörden sind grundsätzlich über tatsächliche Anhaltspunkte 
zu informieren, die darauf hindeuten, dass eine Straftat nach dem 13. Abschnitt des 
Strafgesetzbuchs („Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“) begangen 
wurde. Gerechtfertigte Ausnahmen von diesem Grundsatz richten sich nach Nummer 
4 dieser Leitlinien.

Erläuterung:
Zu den tatsächlichen Anhaltspunkten gehören Aussagen von Personen über eigene Wahr-
nehmungen, aber auch Aussagen über Wahrnehmungen Dritter. Anonyme Hinweise oder 
Gerüchte sind beachtlich, insofern sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen bein-
halten. Sie können in der Praxis erfolgreiche Ermittlungen auslösen.

Der Grundsatz, dass die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten sind, bedeutet nicht, 
dass sämtliche Informationen über Verdachtsfälle ohne eigene Bewertung weiterzuleiten 
wären. Der Leitungsebene der Institution obliegt es, im Rahmen einer Plausibilitätskon-
trolle die Fälle auszuscheiden, die mangels tatsächlicher Anhaltspunkte eine Einschal-
tung der Strafverfolgungsbehörden offenkundig sachwidrig erscheinen lassen. Auch das 
Interesse an einem Schutz des Opfers kann im Einzelfall dazu führen, die Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden zurück zu stellen (s. u. unter Nummer 4 der Leitlinien).

Die Prüfung, ob ein Anfangsverdacht im Sinne von § 152 Absatz 2 der Strafprozessord-
nung
(StPO) vorliegt und ob deshalb ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist, obliegt hingegen
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ausschließlich der Staatsanwaltschaft. Diese verfügt über die erforderlichen Mittel und 
ist verpflichtet, sowohl die belastenden als auch die entlastenden Tatsachen objektiv zu 
erforschen und auf dieser Basis darüber zu entscheiden, ob das Ermittlungsverfahren 
eingestellt wird oder Anklage zu erheben ist.

Rücksichtnahme auf Eigeninteressen der Institution ist kein legitimer Grund dafür, die
Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden zu unterlassen.

Erläuterung:
Eine eventuell bestehende Furcht vor einem Ansehensverlust der Institution, vor Mitglie-
derschwund oder vor dem Versiegen finanzieller Förderung darf kein Hindernis dafür sein, 
Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen. Das staatliche Interesse an 
der Strafverfolgung, die neben der Ahndung der konkret begangenen Straftat auch dem 
übergeordneten Zweck dient, zum Schutz des Opfers und möglicher anderer Opfer die 
künftige Begehung weiterer gleichgelagerter Straftaten zu unterbinden, überwiegt das 
Interesse der Institution, eine möglicherweise mit der eingeleiteten Strafverfolgung ver-
bundene Beeinträchtigung ihres öffentlichen Ansehens zu vermeiden.

Mitarbeiter, die auf Verdachtsfälle hinweisen, dürfen deshalb keine Nachteile erleiden.

	 b.	 Nicht jede auffällige Verhaltensänderung ist für sich allein ein tatsächlicher Anhalts-
punkt für sexuellen Missbrauch im Sinne von Nummer 3 a) der Leitlinien.

Erläuterung:
Derartige Anzeichen können durch sehr unterschiedliche Problemlagen verursacht sein, 
die mit sexuellem Missbrauch nichts zu tun haben müssen. Erst im Zusammenhang mit 
weiteren belastenden Anhaltspunkten, die auf einen sexuellen Missbrauch hindeuten, ist 
eine Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden nach Maßgabe von Nummer 3 a) der 
Leitlinien notwendig. Im Fall entsprechender Qualifikation der Mitarbeiter obliegt es der 
einfühlsamen Beobachtung und Gesprächsführung, die Hintergründe der Verhaltensän-
derung zu ergründen. Sollte die Möglichkeit eines sexuellen Missbrauchs bestehen blei-
ben, oder ein Gespräch durch Mitarbeiter der Institution nicht sinnvoll oder möglich sein, 
wird die Einbeziehung externen Sachverstands empfohlen.
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	 4.	 Ausnahmen vom Grundsatz, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten
	 a.	 Schutz des Opfers

Wenn die Belastung durch ein Strafverfahren eine nicht anders abwendbare unmittel-
bare Gefährdung der körperlichen oder psychischen Gesundheit des Opfers verursa-
chen kann, kann es gerechtfertigt sein, von der Einschaltung der Strafverfolgungsbe-
hörden für die Dauer der Gefährdung abzusehen. Bei einer nicht anders abwendbaren 
Gefährdung des Lebens ist dies geboten. Ein derartiger Ausnahmefall darf nicht von 
der Institution und ihren Mitarbeiter allein festgestellt werden. Das Vorliegen einer 
solchen Ausnahmesituation ist durch beratende Hinzuziehung eines von der betrof-
fenen Institution unabhängigen Sachverstandes zu überprüfen.

Erläuterung:
Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die Belastung des Opfers im Strafver-
fahren durch zahlreiche gesetzgeberische Maßnahmen gemildert wurde, und dass der 
Opferschutz im Ermittlungs- und Strafverfahren durch weitere Maßnahmen verbessert 
werden soll2. Die Ermittlungsbehörden verfügen in der Regel über geschultes Personal, 
das Befragungen der Opfer als Zeugen (Opferzeugen) behutsam vornimmt. Notwendige 
erste Ermittlungsschritte können im Übrigen auch ohne Einbeziehung des Opfers getätigt 
werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Strafverfolgung gerade auch dem Schutz-
interesse des Opfers und weiterer möglicher Opfer dient.

Dennoch sind mit der bloßen Tatsache der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oftmals
psychische Belastungen des Opfers verbunden. Daher sind unmittelbar stützende Maß-
nahmen seitens der Institution und / oder externer Beratungsstellen unumgänglich. Eine 
Zurückstellung der Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden ist hingegen nur in den 
eng begrenzten Ausnahmefällen gerechtfertigt, wenn aufgrund der Gesamtsituation zu 
befürchten ist, dass das Opfer den mit der Strafverfolgung verbundenen psychischen Be-
lastungen nicht gewachsen sein könnte (insbesondere Suizidgefahr).

Um sicherzustellen, dass nicht ein verkapptes Interesse der Institution an der Geheimhal-
tung der Verdachtsfälle zur Annahme einer besonderen Gefährdung des Opfers führt, ist 
die Gefahrensituation durch externe Sachverständige zu überprüfen. Diese sollten mög-
lichst auch über Prozesserfahrungen verfügen, um die faktische und rechtliche Situation 
der Opferzeugen und Opferzeuginnen im Strafprozess beurteilen zu können.

2	 Die UAG „Opferschutz im Ermittlungs- und Strafverfahren“ hat in ihrem Bericht hierzu zahlreiche Empfehlungen zu ge-
setzlichen und untergesetzlichen Maßnahmen erarbeitet, die dem Plenum des Runden Tisches bereits übermittelt und 
in den Zwischenbericht des Runden Tisches eingestellt wurden. Der vom BMJ zu ihrer Umsetzung initiierte Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) wird zurzeit im Deutschen 
Bundestag beraten. Außerdem hat das BMJ Vorschläge zu Änderungen der Richtlinien über das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV) dem zuständigen Ausschuss der Justizministerkonferenz vorgelegt. 
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	 b.	 Entgegenstehender Opferwille
		  Der einer Strafverfolgung entgegenstehende Wille des Opfers oder der Erziehungs-

berechtigten ist bei der Entscheidungsfindung über die Einschaltung der Strafverfol-
gungsbehörden zu berücksichtigen. Er verpflichtet die Institution aber nicht, auf diese 
Einschaltung zu verzichten.
Offenbart sich ein Opfer sexuellen Missbrauchs, so ist es in alters- und situations-
gerechter Weise darüber aufzuklären, dass die Weitergabe der Informationen an die 
Strafverfolgungsbehörden (insbesondere aus den in Nummer 1 der Leitlinie genann-
ten Gründen) notwendig ist und dass nur in Ausnahmefällen hiervon abgesehen wer-
den kann. Zu den Gesprächen sind die Erziehungsberechtigten hinzuzuziehen. Die 
Hinzuziehung unterbleibt, wenn die Angaben des Opfers eine Verstrickung der Erzie-
hungsberechtigten in den sexuellen Missbrauch befürchten lassen. Ein Ziel der Ge-
spräche ist es, Verständnis für die Notwendigkeit der strafrechtlichen Verfolgung des 
Täters oder der Täterin und die Bereitschaft zur Aussage zu wecken, gegebenenfalls 
auch zu einer eigenen Strafanzeige zu ermutigen. Das Opfer und die Erziehungsbe-
rechtigten sollten auch auf die Möglichkeit externer Beratung aufmerksam gemacht 
werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass in jedem Fall die zur Entscheidung über die 
Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden zuständige Leitungsebene unterrichtet 
werden muss (Nummer 5 der Leitlinien).

Die Leitungsebene kann die Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden für die Dau-
er der Gespräche zurückstellen, wenn eine weitere Gefährdung des Opfers und eine 
Gefährdung anderer potentieller Opfer durch den Täter oder die Täterin durch orga-
nisatorische Maßnahmen mit hoher Sicherheit für den Binnenbereich der Institution 
ausgeschlossen werden kann.

Stimmen das Opfer bzw. seine Erziehungsberechtigten der Einschaltung der Strafver-
folgungsbehörden endgültig nicht zu, kann hiervon nur abgesehen werden, wenn

▶▶ die Gefährdung des Opfers und anderer potentieller Opfer weiterhin durch eigene 
Maßnahmen der Institution mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden kann, und

▶▶ die Angaben des Opfers sowie die der Institution bekannten weiteren Umstände auf 
ein tatsächliches Geschehen von geringer Schwere schließen lassen.
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Die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann nicht allein von der Institution oder ihren 
Mitarbeitern festgestellt werden. Sie ist im Hinblick auf die Gefährdungslage und die 
Einschätzung der tatsächlichen Schwere des Tatverdachts durch unabhängige, fach-
lich qualifizierte Beratung zu bestätigen. Die Verantwortung für die Entscheidung tra-
gen die Verantwortlichen der betroffenen Institution.

Das Gespräch mit dem Opfer, die Entscheidungsgründe und das Ergebnis der exter-
nen Beratung sind unter Angabe der Namen aller Beteiligten zu dokumentieren.

Erläuterung:
Die Bitte um vertrauliche Behandlung steht im Konflikt zu dem Interesse an Strafverfol-
gung und Prävention. Gegen ein Vetorecht des Opfers sprechen die – bei Sexualstraftätern 
oder -täterinnen regelmäßig anzunehmende – Gefahr der Tatwiederholung, das mögliche 
Vorhandensein weiterer Opfer sowie die möglicherweise eingeschränkte Entscheidungs-
freiheit des Opfers. Das Opfer wird die vertrauliche Behandlung vielfach gerade deshalb 
wünschen, weil seine Willensfreiheit noch durch Angst vor Repressalien durch den Täter 
oder die Täterin, Angst und Scham wegen angeblicher Mitschuld an den Übergriffen oder 
durch Vorstellungen über eine scheinbare Verantwortung für das künftige Wohlergehen 
des Täters oder der Täterin eingeschränkt ist. Gespräche mit dem Opfer dienen dazu, dem 
Opfer vertrauensvoll zuzuhören, seine Angaben ernst zu nehmen, sich seiner Angst und 
seiner Unsicherheit anzunehmen, es zu ermutigen über den Missbrauch zu sprechen und 
mit ihm über mögliche Hilfen und Konsequenzen sowie über die Einbeziehung der Eltern 
zu sprechen.

Im Rahmen der Gespräche mit dem Opfer und gegebenenfalls den Erziehungsberechtig-
ten soll ein Ziel sein, über den Nutzen, aber auch über die möglichen Belastungen eines 
Strafverfahrens (nach Maßgabe der Erläuterung zu Nummer 4 a) der Leitlinien aufzuklä-
ren, das Opfer von der vermeintlichen Verantwortung für die Durchführung des Verfah-
rens und von möglichen Schuldgefühlen zu entlasten und ein Einvernehmen über die 
Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden zu erreichen. Durch Hinweise auf mögliche 
Schutzmaßnahmen soll versucht werden, ihm die Angst vor den Folgen einer möglichen 
Aussage zu nehmen. Hierbei sollen die Möglichkeiten thematisiert werden, inwieweit die 
Strafverfolgung seinem Schutz, dem Schutz weiterer Kinder und Jugendlicher sowie der 
persönlichen Aufarbeitung dienen kann.
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Die Hinzuziehung fachlich qualifizierter Beratung (z. B. durch das Jugendamt, insofern 
erfahrene Fachkräfte (§8a Sozialgesetzbuch Achtes Buch, SGB VIII) oder externe Opfer-
beratungsstellen) ist zwingend, insbesondere um die Gefährdungslage möglichst objektiv 
feststellen zu können, aber auch, um nicht etwaige Eigeninteressen der Institution in die 
Entscheidung einfließen zu lassen.

	 c.	 Entgegenstehende Interessen des Verdächtigten
Rücksichtnahme auf Interessen des Verdächtigten ist kein Grund, von der Einschal-
tung der Strafverfolgungsbehörden abzusehen.

Erläuterung:
Die Staatsanwaltschaft hat sowohl die belastenden als auch die entlastenden Tatsachen 
objektiv zu erforschen. Ihr Verfahren kann somit auch zu einer Entlastung des angeb-
lichen Täters oder der angeblichen Täterin führen.

	 d.	 Jugendliche Tatverdächtige
Richtet sich der Verdacht auf Übergriffe eines Jugendlichen gegen andere Jugend-
lichen oder Kinder, muss dem seitens der Institution zügig und mit großem Nachdruck 
nachgegangen werden. Bei geringfügigen Übertretungen kann von der Einschaltung 
der Strafverfolgungsbehörden abgesehen werden, wenn durch erzieherische Maß-
nahmen oder psychologische Unterstützung sowie effektiven Schutz und Betreuung 
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen die Gefahr von Wiederholungen mit hoher 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Erläuterung:
Dem im Jugendgerichtsgesetz verankerten Erziehungsgedanken sollte in gewissem Um-
fang auch im Vorfeld eines möglichen Ermittlungsverfahrens Rechnung getragen werden 
können, da sich bereits der Umstand, Beschuldigter eines derartigen Verfahrens zu sein, 
entwicklungsschädigend auswirken kann. In Betracht kommt diese Einschränkung nur 
bei geringfügigen Übertretungen. Allerdings sind Handlungen keinesfalls geringfügig, 
wenn ein erhebliches Machtgefälle zwischen dem möglichen Täter oder der möglichen 
Täterin und seinem bzw. ihrem Opfer besteht oder wenn die Tat sich aus Sicht des Op-
fers als nicht unerheblich darstellt. Ein derartiges Machtgefälle wird insbesondere bei 
einer institutionellen Funktion des Verdächtigen, einem beachtlichen Altersabstand, einer 
erheblichen physischen und / oder psychischen Überlegenheit des Täters oder der Täte-
rin gegenüber dem Opfer oder bei der Anwendung von Gewalt gegeben sein. Vor einem 
Absehen von der Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden sollen die Erziehungsbe-
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rechtigten des Opfers und des Täters oder der Täterin angemessen beteiligt werden. Es 
wird zusätzlich empfohlen, sich vor einer Entscheidung durch eine unabhängige, fachlich 
qualifizierte Beratung unterstützen zu lassen. Bei der Entscheidung ist auch zu berück-
sichtigen, dass die Ermittlungsbehörden über geschultes Personal verfügen; ihre Ermitt-
lungen sind daher nicht unbedingt als stärker belastend anzusehen als etwaige interne 
Untersuchungen in der Institution.

	 5.	 Interne Mitteilung/zentrale Entscheidungskompetenz/Dokumentation
Mitarbeiter, die Kenntnis über mögliche Fälle des sexuellen Missbrauchs oder 
über auffällige Verhaltensänderungen (Nummer 3 b) der Leitlinien erhalten, haben 
schnellstmöglich Vertreter oder Vertreterinnen der Leitungsebene der Institution 
über alle Verdachtsmomente zu informieren.

Erläuterung:
Eine zentrale Entscheidungskompetenz über die Unterrichtung der Strafverfolgungsbe-
hörden ist geeignet, die einheitliche Handhabung von Verdachtsfällen in einer Institution 
zu gewährleisten und sämtliche auch aus der Vergangenheit verfügbaren Informationen 
zusammen zu führen. Hierbei ist sicherzustellen, dass unverzüglich über die Einbezie-
hung der Staatsanwaltschaft entschieden wird.
Wenn mehrere Gespräche unter anderem auch mit dem Ziel geführt werden, Einverneh-
men mit dem Opfer und den Erziehungsberechtigten über die Unterrichtung der Straf-
verfolgungsbehörden herzustellen (Nummer 4 b) der Leitlinien, muss seitens der Leitung 
über die vorläufige Zurückstellung der Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden für 
die Dauer der Gespräche
entschieden werden. Vertreter der Leitungsebene sind daher über den Beginn der Ge-
spräche zu unterrichten. Das gleiche gilt für den Verlauf und den Abschluss der Gespräche.

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Vertreter oder Vertreterinnen der Leitungsebene 
selbst verstrickt sind, teilt der Mitarbeiter die Anhaltspunkte nur den anderen Ver-
tretern oder Vertreterinnen der Leitungsebene, gegebenenfalls der Aufsichtsbehörde 
und bei fortdauernder Gefährdung des Opfers unmittelbar den Strafverfolgungsbe-
hörden mit.

Sofern innerhalb der jeweiligen Institution spezielle Ansprechpartner oder -partne-
rinnen für Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch zur Verfügung stehen, sind auch 
diese stets zu informieren.
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Erläuterung:
Die Benennung solcher Ansprechpartner oder -partnerinnen durch die Institution wird 
nachdrücklich empfohlen.

Die bekannt gewordenen Umstände und der Inhalt der Gespräche sind präzise zu do-
kumentieren. Die Dokumentation ist vertraulich zu behandeln und gesichert aufzube-
wahren. Die Dokumentation darf für Zwecke der Evaluation genutzt werden.

Erläuterung:
Die Niederschrift ist von den Verantwortlichen zu unterschreiben. Die Gegenzeichnung 
durch andere Beteiligte dient der Transparenz. Die Dokumentation insgesamt kann auch 
für Zwecke einer künftigen Evaluation der Leitlinien von Nutzen sein.

	 6.	 Mitteilung an die Strafverfolgungsbehörden
Strafverfolgungsbehörden sind Staatsanwaltschaft und Polizei. Im Hinblick auf die 
Notwendigkeit sehr kurzfristiger Maßnahmen, die unter Umständen richterliche Be-
schlüsse oder staatsanwaltliche Anordnungen voraussetzen, ist in der Regel die ört-
lich zuständige Staatsanwaltschaft einzuschalten. Das Opfer bzw. dessen Erziehungs-
berechtigte sind über die Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten.

Erläuterung:
Im Interesse der Beschleunigung sollten schnelle Kommunikationswege genutzt werden. 
Zur sicheren Datenübermittlung empfiehlt es sich beispielsweise, eine Verschlüsselung in 
einem Online-Portal der Polizei oder das Angebot von De-Mail zu nutzen.

Soweit andere Behörden in Kenntnis zu setzen sind, erfolgen diese Mitteilungen in 
der Regel parallel zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden.3 Hierbei soll der 
jeweilige Adressat auf die gleichzeitige Unterrichtung anderer Behörden hingewiesen 
werden, so dass alle betroffenen Behörden ihre jeweiligen Aufgaben koordiniert er-
füllen können.

Erläuterung:
Damit alle betroffenen Behörden ihre Aufgabe erfüllen können, ist zwischen ihnen eine 
enge Abstimmung notwendig. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass zur Vermei-
dung von Verdunkelungshandlungen durch den Verdächtigen der Staatsanwaltschaft ein 
erster Zugriff auf die Sphäre des Verdächtigen ermöglicht wird. Befragungen des Opfers 
zum Tathergang sollten unterbleiben, um Mehrfachvernehmungen des Opfers zu vermei-
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den. Diese belasten das Opfer und mindern nahezu unvermeidlich die Beweiskraft seiner 
Aussagen. Die Notwendigkeit von Hilfe und Unterstützung des Opfers richtet sich nach 
dem Aufgabenbereich der jeweiligen Institution.

Auch nach Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden unternimmt die betroffene In-
stitution alle zur Unterbindung einer Gefährdung des Opfers und möglicher weiterer 
Opfer unaufschiebbar erforderlichen Maßnahmen. Die Leitungsebene soll die Ermitt-
lungsbehörde darauf hinweisen, wenn aus ihrer Sicht zeitnah bestimmte Maßnahmen 
(bspw. Verdachtskündigungen oder organisatorische Maßnahmen) getroffen werden 
müssen. Eigene Ermittlungen der Institution zum Tathergang, insbesondere Befra-
gungen des Verdächtigen und des Opfers unterbleiben zunächst im Hinblick auf die 
Verdunkelungsgefahr und die Gefahr von Mehrfachvernehmungen. Abklärungen für 
notwendige Schutzmaßnahmen sind im erforderlichen Umfang zulässig.

Erläuterung:
Die Weitergabe von Informationen an die Strafverfolgungsbehörden bedeutet nicht, dass 
die Verantwortung der Institutionen damit abgegeben würde. Es bleibt vielmehr bei der 
Verpflichtung der Institution und ihrer Mitarbeiter, das Opfer oder weitere potentielle Op-
fer vor möglichen weiteren Übergriffen zu schützen und sich für das Wohl des Opfers ein-
zusetzen. Dies bedingt eine gegenseitige Rücksichtnahme:
Einerseits dürfen die von der Institution zu ergreifenden Maßnahmen die Ermittlungen 
der Strafverfolgungsbehörden nicht behindern oder gefährden, andererseits sollte die 
Staatsanwaltschaft erste beweissichernde Maßnahmen in sehr kurzer Zeit vornehmen, 
um notwendige Schutzmaßnahmen nicht aufzuhalten. Die Unterrichtung der Staatsan-
waltschaft über die geplanten Maßnahmen ist daher von wesentlicher Bedeutung.
Bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten, die den Verdacht eines Dienstvergehens 
rechtfertigen, muss ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Dieses wird regelmäßig 
im Hinblick auf strafrechtliche Ermittlungen ausgesetzt. Daneben sind als Schutzmaßnah-
men Abordnungen/ Versetzungen oder ein vorübergehendes Verbot der Dienstgeschäfte 
möglich. Ein besonderes Interesse an einer schnellen Rückmeldung durch die Staatsan-
waltschaft besteht, wenn im Tarifbereich eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber 
notwendig erscheint. Fristlose Kündigungen aus wichtigem Grund, die allein auf den Tat-
verdacht gestützt werden, sind nur innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der für die 
Kündigung maßgebenden Tatsachen zulässig.
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Zur Abstimmung der verschiedenen Verantwortungsbereiche wird grundsätzlich empfoh-
len, bereits im Vorfeld möglicher Verdachtsfälle Kontakt aufzunehmen und ein Vorgehen 
abzusprechen, das dem jeweiligen Aufgabenbereich gerecht wird. Als Modell eines kurz-
fristig vernetzten Vorgehens können folgende Grundsätze dienen:

▶▶ Zusammen mit den Verdachtsmomenten teilt die informierende Institution der Staatsan-
waltschaft mit, welche kurzfristigen Maßnahmen zum Schutz und zur Hilfe des Opfers sie 
in einem bestimmten Zeitrahmen für notwendig hält. Dies schließt weitere Maßnahmen 
nicht aus. Auch hierüber sollte die Staatsanwaltschaft zeitnah informiert werden.

▶▶ Zu diesen Maßnahmen zählt nicht die Befragung des Opfers zum Tathergang. Zur Vermei-
dung von Mehrfachvernehmungen, welche das Opfer belasten und den Beweiswert seiner 
Aussage infrage stellen, soll die Befragung des Opfers zum Tathergang den Strafverfol-
gungsbehörden überlassen werden. Therapeutische Maßnahmen werden hierdurch nicht 
berührt.

▶▶ Maßnahmen, die den Tatverdächtigen über anstehende Ermittlungen zu warnen geeignet 
sind, sollten soweit möglich zunächst zurückgestellt werden. Dies betrifft auch faktische 
Maßnahmen, die den Verdächtigen warnen und dadurch zu Verdunkelungshandlungen 
veranlassen können. Die Staatsanwaltschaft ist über die Dauer der Zurückstellung, die im 
Ermessen der Institution liegt, zu unterrichten.

▶▶ Die Staatsanwaltschaft bestätigt zeitlich unmittelbar den Eingang der Informationen und 
die Kenntnisnahme der genannten Fristen. Sie unterrichtet ihrerseits die Institution über 
den Zeitpunkt, ab dem aus ihrer Sicht Maßnahmen der Institution ohne Einschränkung 
möglich sind (insbesondere durch Wegfall der Verdunkelungsgefahr).

Zur Verbesserung der Koordinierung hat der Runde Tisch das Bundesministerium der Ju-
stiz (BMJ) gebeten, auf eine Änderung der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
bzw. der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen hinzuwirken: Die Staatsanwalt-
schaft soll im Hinblick auf die mitgeteilten Fristen zu einem zügigen Vorgehen verpflich-
tet werden, sie soll zudem den Anzeigeerstatter auf schnellstem Weg über den Zeitpunkt 
unterrichten, ab dem die staatsanwaltlichen Ermittlungen durch eigene Maßnahmen der 
Institution nicht mehr behindert würden.
Hierzu hat bereits eine erste Erörterung in dem zuständigen Unterausschuss der Konfe-
renz der Justizministerinnen und Justizminister für die Richtlinien für das Strafverfahren 
und Bußgeldverfahren stattgefunden, die nach einer umfassenden Praxisbeteiligung fort-
gesetzt werden soll. Hierbei deutete sich an, dass Abstimmungen zwischen Staatsanwalt-
schaften und betroffenen Institutionen bereits praktiziert werden.
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		  Quellenangaben und Verweise

1.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011.

2.	 vgl. Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), insbesondere § 45, Abs. 2.

3.	 Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in priva-
ten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 3.

4.	 siehe hierzu für Nordrhein Westfalen exemplarisch: Henkelmann, Andreas / Kaminsky, Uwe / Pierlings, Ju-
dith / Swiderek, Thomas: Verspätete Modernisierung. Öffentliche Erziehung im Rheinland. Geschichte der Hei-
merziehung in Verantwortung des Landesjugendamtes (1945 – 1972). Essen 2010; Fröhlich, Matthias: Quellen zur 
Geschichte der Hei merziehung in Westfalen 1945 – 1980. Paderborn 2012; Benad, Matthias / Schmuhl, Hans-
Walter / Stockhecke, Kerstin (Hrsg.): Endstation Freistatt. Fürsorgeerziehung in den von Bodelschwinghschen 
Anstalten Bethel bis in die 1970 er Jahre. Bielefeld 2009; Kuhlmann, C.: So erzieht man keine Menschen – Lebens- und 
Berufserinnerungen aus der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre. Wiesbaden 2008.

5.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 32.

6.	 vgl. ebenda S. 10.

7.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Wirksamkeit von Maßnahmen 
zur Prävention und Intervention im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder. Expertise im Rahmen des DJI-Projekts „Sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“. München 2010. S. 50.

8.	 Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in priva-
ten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 29.

9.	 vgl. Enders, Ursula / Eberhardt, Bernd: Schutz von Jugendlichen in der Jugendsozialarbeit vor Grenzverletzungen 
durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Expertise im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes, in: Zartbitter (Hrsg.): 
Grenzen achten! Schutz vor sexuellen Übergriffen in Institutionen. Köln 2007.

10.	 vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Handreichung für katholische Schulen, Internate und Kindertageseinrichtungen. 
Die deutschen Bischöfe – Kommission für Erziehung und Schule 32 / 2010. Bonn 2010. S. 12 f.

11.	 vgl. ebenda S. 14.

12.	 vgl. ebenda S. 15.

13.	 vgl. Deegener, Günther: Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen. 5. überarbeitete Auflage. Weinheim und 
Basel 2010. S. 22.

14.	 Eine Ausführliche Darstellung des § 72a SGB VIII sowie der Empfehlungen für ein erweitertes Führungszeugnis erfolgt in 
Kapitel 6 (→ Seite KA-629).

15.	 vgl. BKischG § 8b SGB VIII.

16.	 vgl. BKischG § 45 (2) Absatz 3 SGB VIII.

17.	 vgl. BKischG § 74 SGB VIII.

18.	 vgl. ebenda.

19.	 vgl. BKischG § 79a SGB VIII.
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20.	 In der Vergangenheit gab es nur wenige, oftmals nicht repräsentativ angelegte kleinere Studien, mit einem starken 
thematischen Zuschnitt. Einen sehr detaillierten Einblick in die nationale und internationale Forschungslage vor 2010 
liefert die Expertise von Dr. Claudia Bundschuh, vgl: Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder 
in Institutionen. Nationaler und internationaler Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt 
gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. 
München 2011.

21.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 14.

22.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011.

23.	 ebenda S. 123.

24.	 vgl. ebenda S. 123.

25.	 ebenda S. 82.

26.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011.

27.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011.

28.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 30.

29.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011.

30.	 Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 30.

31.	 Die nachstehende Darstellung ist in weiten Teilen einem Beitrag von Prof. Dr. CLAUDIA BUNDSCHUH: „Missbrauchtes 
Vertrauen. Täter/innen und ihre Strategien“ aus der Veröffentlichung des Deutschen Kinderschutzbundes Lan-
desverband NRW e. V. (Hrsg.): „Kinderschutz in NRW 2004. Geschäftsbericht 2003 – Grundsätzliches aus Vorstand und 
Geschäftsstelle“ entnommen. Wuppertal 2004. S. 38 – 43.

32.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 37 f.

33.	 vgl. ebenda.

34.	 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW (Hrsg.): Machtmissbrauch. Sexuelle Gewalt in 
Einrichtungen sozialer Arbeit. Positionen, Konsequenzen, Maßnahmen. Wuppertal o. A. S. 20 ff.

35.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 34 ff.

36.	 vgl. Deegener, Günther: Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen. 5. überarbeitete Auflage. Weinheim und 
Basel 2010. S. 134 f.
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37.	 Mit Empowerment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Autonomie und Selbst-
bestimmung im Leben von Menschen zu erhöhen und die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen eigenmächtig, selbst-
verantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten. Im Zusammenhang mit der Prävention sexualisierter 
Gewalt meint Empowerment, dass Kinder befähigt werden sollen, ihre eigenen Gefühle – auch negative Gefühle – wahr-
zunehmen und gegenüber Erwachsenen zu äußern und zu vertreten.

38.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Wirksamkeit von Maßnahmen 
zur Prävention und Intervention im Fall sexueller Gewalt gegen Kinder. Expertise im Rahmen des DJI-Projekts „Sexuelle 
Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“. München 2010. S. 68.

39.	 Auch häufig mit dem englischen Begriff „grooming“ bezeichnet (→ Seite KA-303)

40.	 Als „top-down“ (engl. „von oben nach unten“) werden Prozesse bezeichnet, bei denen es vom Abstrakten, Allgemeinen, 
Übergeordneten schrittweise hin zum Konkreten, Speziellen geht. In Organisationen werden mit dem Begriff all die 
Vorgänge und Prozesse beschrieben, die von „oben“, d. h. von dem Träger / der Leitung nach „unten“ an die Mitarbei-
ter / Mitarbeiterinnen delegiert / eingebracht werden.

41.	 vgl. Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch e. V.: Sexueller Missbrauch in Institutionen – 
Vertreter/innen der Jugendhilfe im Bündnis gegen „sexualisierte Gewalt in pädagogischen und sozialen Einrichtungen“, 
in: Prävention, Heft 4 und 5 / 2002, S. 4 – 5.

42.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Anlage 3: Leitlinien zur Prävention 
und Intervention sowie zur langfristigen Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt 
durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Institutionen. Berlin 2011. S. 1.

43.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 20 f.

44.	 Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässi-
gung (DGfPI) e. V., siehe auch www.dgfpi.de

45.	 AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch, siehe auch www.amyna.de

46.	 PräTect ist eine Initiative des Bayerischen Jugendrings, siehe auch www.praetect.de

47.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 22.

48.	 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Aktionsplan 2011 der Bundesregierung 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. Berlin 2011. S. 31.

49.	 vgl. ebenda S. 30 ff.

50.	 vgl. Evangelisches-Lutheranisches Landesjugendpfarramt Sachsens – Referat Arbeit mit Mädchen, 
Kindern und Konfirmanden, Gender (Hrsg.): „Auf dich vertrau ich …“. Arbeitshilfe zur Prävention und zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Dresden 2011. S. 15.

51.	 vgl. Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. Präventi-
on und Intervention. Ein Werkbuch. 2. aktualisierte Auflage. Weinheim und München 2006.

52.	 Die Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) ist eine deutsche Verwaltungsvorschrift. Darin ist geregelt, in 
welchen Fällen und in welchem Ausmaß Strafgerichte und Staatsanwaltschaften Informationen aus laufenden und ab-
geschlossenen Strafverfahren an Dritte weitergeben dürfen. Die MiStra konkretisiert damit die gesetzlichen Mitteilungs-
pflichten nach dem Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz sowie der Strafprozessordnung  
(vgl. www.wikipedia.de).

53.	 Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in priva-
ten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Anlage 3: Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie 
zur langfristigen Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Institutionen. Berlin 2011. S. 4 f.

54.	 vgl. Diakonieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Handlungsleitfaden für Leitungsverantwortliche bei Grenzverletzun-
gen von Mitarbeitenden gegenüber Kindern und Jugendlichen. Hiddenhausen 2010. S. 52 f.

http://www.dgfpi.de
http://www.amyna.de
http://www.praetect.de
http://www.wikipedia.de
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Q-4Quellenangaben und Verweise Q-4

55.	 vgl. Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Nrw e. V. (Hrsg.): Prävention und Intervention bei sexualisier-
ter Gewalt in Institutionen. Positionspapier. Köln, Münster und Wuppertal 2003. aktualisierte Fassung Wuppertal 2010.

56.	 vgl. Lentze, Annette: Organisationskultur entwickeln – Vertrauen erneuern. Beratungsdienstleistungen zur Unter-
stützung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sonderdruck aus: engagement. Zeitschrift für 
Erziehung und Schule. Prävention von sexualisierter Gewalt. Heft 1 / 2011. S. 26.

57.	 Balling, Rolf: Diagnose von Organisationskulturen, in: Zeitschrift für Transaktionsanalyse. Heft 4 / 2005. S. 1.

58.	 Lentze, Annette: Organisationskultur entwickeln – Vertrauen erneuern. Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung 
von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sonderdruck aus: engagement. Zeitschrift für Erziehung 
und Schule. Prävention von sexualisierter Gewalt. Heft 1 / 2011. S. 28.

59.	 vgl. ebenda. S. 1.

60.	 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin (Hrsg.): Mädchen und Jungen vor sexueller 
Gewalt schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010. S. 6.

61.	 vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. 
Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Dr. Christina Bergmann. München 2011. S. 166.

62.	 vgl. Lentze, Annette: Organisationskultur entwickeln – Vertrauen erneuern. Beratungsdienstleistungen zur Unter-
stützung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sonderdruck aus: engagement. Zeitschrift für 
Erziehung und Schule. Prävention von sexualisierter Gewalt. Heft 1 / 2011. S. 26.

63.	 vgl. ebenda. S. 31.

64.	 vgl. ebenda. S. 31.

65.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“,  
in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 50.

66.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin (Hrsg.): Mädchen und Jungen vor sexueller 
Gewalt schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010. S. 6.

67.	 Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler For-
schungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“,  
in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 51.

68.	 vgl. ebenda S. 47.

69.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin (Hrsg.): Mädchen und Jungen vor sexueller 
Gewalt schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010. S. 6.

70.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“,  
in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 48.

71.	 vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. 
Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. 
Christine Bergmann. München 2011. S. 163.

72.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“,  
in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 51.

73.	 vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. 
Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. 
Christine Bergmann. München 2011. S. 168.

74.	 vgl. ebenda S. 169.
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Q-5Quellenangaben und Verweise Q-5

75.	 Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 68.

76.	 vgl. ebenda S. 69.

77.	 vgl. ebenda S. 69.

78.	 vgl. Dörr, Margret / Müller, Burkhard (Hrsg.): Nähe und Distanz. Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionali-
tät. Weinheim 2006.

79.	 vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. 
Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Dr. Christine Bergmann. München 2011. S. 170.

80.	 vgl. ebenda S. 172.

81.	 vgl. Malach-Pines, Ayala: Professional burnout: Recent developments in theory and research. Washington DC 1993.

82.	 vgl. Wolff, Mechthild: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. Kein Neues aber ein halbherziges 
Thema, in: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. IzKK-Nachrichten 1 / 2007. S. 4.

83.	 vgl. Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (Hrsg.): Sexuelle 
Übergriffe in der Schule. Hinweis für Schulleitungen und Schulaufsicht und Schulberatung zur Wahrung des sexuellen 
Selbstbestimmungsrechts von Schülerinnen und Schülern. Kiel 2000. S. 15.

84.	 vgl. Deutsches Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hrsg.): Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen. 
Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Dr. Christine Bergmann. München 2011. S. 171.

85.	 vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 32.

86.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010. S. 10.

87.	 vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 11.

88.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011.

89.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010. S. 11.

90.	 vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 11.

91.	 vgl. ebenda S. 32.

92.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010. S. 11.

93.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit. Heft 3 / 2011. 
S. 16.

94.	 vgl. ebenda S. 22.

95.	 vgl. ebenda S. 22.

96.	 vgl. ebenda S. 22.

97.	 vgl. ebenda S. 23.
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Q-6Quellenangaben und Verweise Q-6

98.	 vgl. Deutscher Caritasverband e. V. (Hrsg.): Empfehlungen des Deutschen Caritasverbands zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch sowie zum Verhalten bei Missbrauchsfällen in den Diensten und Einrichtungen der Caritas, insbe-
sondere in der Kinder- und Jugend- und Behindertenhilfe. Freiburg 2010. S. 4.

99.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit. Heft 3 / 2011. 
S. 17 und 20 ff.

100.	 vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ): Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Positionspapier. 2011. www.agj.de

101.	 ebenda.

102.	 Während in den Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Kriminologie der Begriff „Viktimisierung“ verwendet wird, 
wenn ein Mensch „zum Opfer gemacht wird“, bezeichnet der Begriff „Reviktimisierung“ den Prozess, in dem Menschen 
in ihrem Leben wiederholt Opfer von Kriminalität oder Gewalt werden, wobei die erstmalige Viktimisierung oft als ursäch-
lich für die spätere Reviktimisierung angesehen wird (Anm. der Autorin).

103.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit, Heft 3 / 2011. 
S. 20 ff.

104.	 ebenda.

105.	 vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ): Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Positionspapier. 2011. www.agj.de

106.	 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Aktionsplan 2011 der Bundesregierung 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. Berlin 2011. S. 25.

107.	 Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011. S. 49 f.

108.	 vgl. Freie Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung (Hrsg.): Sexuelle 
Übergriffe in der Schule. Hinweis für Schulleitungen und Schulaufsicht und Schulberatung zur Wahrung des sexuellen 
Selbstbestimmungsrechts von Schülerinnen und Schülern. Kiel 2000.

109.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010.

110.	 Kontaktdaten: Bildungsakademie BIS, Hofkamp 102, 42103 Wuppertal, Tel.: 0202. 747 65 88 -20, 
E-Mail: info@bis-akademie.de

111.	 www.uniklinik-ulm.de

112.	 Klees, Dr. Esther / Eberhardt, Bernd: Bundesweite Fortbildungsoffensive 2010 – 2014, in: Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz e. V. (Hrsg.): Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis (KJug). 
56 / 2011. S. 46 – 49.

113.	 www.dgfpi.de

114.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Prävention gegen 
sexuelle Gewalt in Einrichtungen sozialer Arbeit – Curriculum für die Fortbildung. Gemeinsam Handeln gegen Machtmiss-
brauch.

115.	 vgl. www.juleica.de

116.	 ebenda.

117.	 vgl. www.bjr.de

http://www.agj.de
http://www.agj.de
http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatriepsychotherapie/home/forschung/e-learning-curriculum-sexueller-missbrauch.html
http://www.dgfpi.de
http://www.juleica.de
http://www.bjr.de
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Q-7Quellenangaben und Verweise Q-7

118.	 vgl. hierzu auch:  Die Bundesregierung (HRSG.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtver-
hältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Anhang 8: Qualifizie-
rung von Haupt- und Ehrenamt. Berlin 2011.

119.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Prävention gegen 
sexuelle Gewalt in Einrichtungen sozialer Arbeit – Curriculum für die Fortbildung. Gemeinsam Handeln gegen Machtmiss-
brauch.

120.	 vgl. Institut für soziale Arbeit e. V. / Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW E. V. (Hrsg.): „Über-
legungen zur Ausgestaltung der Rolle der Kinderschutzfachkraft“. Positionspapier. Wuppertal 2009. Das Positionspapier 
kann unter folgendem Link herunter geladen werden: www.kinderschutz-in-nrw.de

121.	 vgl. Conen, Dr. Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädosexueller 
MitarbeiterInnen, in: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. IzKK-Nachrichten 1 / 2007 S. 21 – 23.

122.	 ebenda.

123.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010.

124.	 vgl. Conen, Dr. Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädosexueller 
MitarbeiterInnen, in: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. IzKK-Nachrichten 1 / 2007 S. 21 – 23.

125.	 vgl. ebenda.

126.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit, Heft 3 / 2011. 
S. 18.

127.	 vgl. Der Paritätische Berlin (Hrsg): Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen. Handlungs-
empfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010.

128.	 ebenda.

129.	 vgl. Conen, Dr. Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädosexueller 
MitarbeiterInnen, in: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. IzKK-Nachrichten 1 / 2007 S. 21 – 23.

130.	 vgl. Hofmann, Eberhardt: Einstellungsgespräche führen. Bewerber aus der Reserve locken. Neuwied 2002.

131.	 vgl. Conen, Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädophiler Mitarbeiter, 
in: Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. Prävention 
und Intervention. Ein Werkbuch. Münster 2002. S. 58 f.

132.	 ebenda.

133.	 value-based-interviewing = wert-basierte / wert-orientierte-Befragung. Frei übersetzt aus dem Englischen (Anm. der 
Autorin)

134.	 Es handelt sich hierbei um eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation mit Sitz in Großbritannien (Anm. der Autorin).

135.	 Sullivan, Wendy / Sullivan, Robert / Buffton, Barbara: Aligning individual and organisational values to support 
change, in: Journal of Change Management. 3 / 2001. S. 248.

136.	 NSPCC (Hrsg.): Towards safer organisations. Adults who pose a risk to children in the workplace and implications for 
recruitment and selection. UK 2009. S. 19. Die Fragen wurden frei aus dem Englischen übersetzt (Anm. der Autorin).

137.	 Für ein weiterführendes Interesse an der Methode sei auf die Internetpräsenz www.nspcc.org.uk/inform verwiesen.

138.	 vgl. Zinsmeister, Julia: Strafrechtliche Reaktionsweisen, in: Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller 
Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. Prävention und Intervention. Ein Werkbuch. Münster 2002. S. 101 ff.

139.	 vgl. Der Paritätische Berlin (Hrsg): Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen. Handlungs-
empfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010. S. 13.

140.	 vgl. Hofmann, Eberhardt: Einstellungsgespräche führen. Bewerber aus der Reserve locken. Neuwied 2002. S. 20.

http://www.kinderschutz-in-nrw.de
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141.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit, Heft 3 / 2011. 
S. 20.

142.	 vgl. Conen, Dr. Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalau.s.w.ahl zur Vermeidung der Einstellung pädosexueller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in: Sexualisierte Gewalt durch Professionelle in Institutionen. IzKK-Nachrichten 1 / 2007. 
S. 21 – 23.

143.	 ebenda.

144.	 ebenda.

145.	 ebenda.

146.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit. Heft 3 / 2011. 
S. 19.

147.	 Ein Assessmentcenter (vom englischen „to assess“ = beurteilen) ist das Gremium in einem Personalauswahlverfahren, 
das unter mehreren Bewerbern diejenigen ermittelt, die den Anforderungen eines Unternehmens und einer zu besetzen-
den Stelle (am besten) entsprechen. Hierzu werden die Bewerber / Bewerberinnen vor verschiedene Probleme gestellt 
und im Umgang mit diesen bewertet. (vgl. www.wikipedia.de).

148.	 Für den Fall, dass Sie Kinder und Jugendliche Ihrer Organisation an dem Bewerbungsverfahren beteiligen wollen, so ist 
eine gründliche Vorbereitung der Minderjährigen eine notwendige Bedingung. Haben Sie dies berücksichtigt, so kann 
die Beteiligung der Jungen und Mädchen eine wertvolle Bereicherung des Auswahlprozesses darstellen.

149.	 vgl. Conen, Marie-Luise: Arbeitshilfen für die Personalauswahl zur Vermeidung der Einstellung pädophiler Mitarbeiter, 
in: Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. Präventi-
on und Intervention. Ein Werkbuch. Münster 2002. S. 60.

150.	 vgl. Hofmann, Eberhardt: Einstellungsgespräche führen. Bewerber aus der Reserve locken. Neuwied 2002. S. 103 ff.

151.	 Weber, Dr. Sebastian / Wocken, Larissa: Das erweiterte Führungszeugnis als Instrument des Kinderschutzes. Zur 
Neufassung des § 72a SGB VIII durch das Bundeskinderschutzgesetz, in: Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe und 
Familienrecht. 2 / 2012. S. 63.

152.	 Das Bundeskinderschutzgesetz nimmt hier im Gegensatz zur früheren Fassung die freien Träger stärker in die Pflicht, 
da nun nicht mehr nur die Träger von Einrichtungen und Diensten, sondern die freien Träger insgesamt erfasst werden, 
vgl. § 72a S. 3 SGB VIII aF.

153.	 Im „einfachen“ Führungszeugnis werden Verurteilungen erst ab einer Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten vermerkt.

154.	 vgl. Weber, Dr. Sebastian / Wocken, Larissa: Das erweiterte Führungszeugnis als Instrument des Kinderschutzes. 
Zur Neufassung des § 72a SGB VIII durch das Bundeskinderschutzgesetz, in: Das Jugendamt – Zeitschrift für Jugendhilfe 
und Familienrecht. 2 / 2012. S. 63.

155.	 vgl. ebenda S. 62.

156.	 Behörden können in Ausnahmefällen ein erweitertes Führungszeugnis nach § 31 BZRG beantragen, wenn eine Aufforde-
rung an den Betroffenen zur Vorlage nicht sachgemäß ist oder erfolglos blieb. In aller Regel muss nun aber jede Person 
ihr erweitertes Führungszeugnis selbst beantragen, auch in solchen Fällen, in denen bisher Behördenführungszeugnisse 
angefordert werden konnten, beispielsweise über die Landesjugendämter (vgl. LWL [HRSG]: Neues Führungszeugnis nach 
§ 30 a BZRG für Beschäftigte in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen gem. § 45 SGB VIII der 1. Erziehungshilfe, son-
stigen Einrichtungen mit Angeboten über Tag und Nacht und 2. Kindertageseinrichtungen. Rundschreiben Nr. 11 / 2010).

157.	 vgl. § 72a SGB VIII BKischG

158.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Berlin 2011. S. 23.

http://www.wikipedia.de
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159.	 Begrüßenswert ist in diesem Zusammenhang die „Handlungsempfehlung zur Vorbeugung und Aufarbeitung von sexu-
ellen Missbrauchsfällen und Gewalthandlungen in Schulen und schulnahen Einrichtungen“ der Kultusministerkon-
ferenz, die auf Länderebene für den Schulbereich die Einholung des erweiterten Führungszeugnisses flächendeckend 
empfiehlt (vgl. www.KMK.org).

160.	 vgl. Paritätisches Jugendwerk NRW / Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW E. V. (Hrsg.): 
(Erweitertes) Führungszeugnis in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Arbeit des Kinderschutzbundes. 
Wuppertal 2010.

161.	 vgl. Institut für Sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB) (Hrsg.): Bericht zur Untersuchung 
„Erfahrungen von Organisationen mit der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses von Ehrenamtlichen in kind- und 

jugendnahen Tätigkeitsbereichen“. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) 
Geschäftsstelle AG I „Prävention – Intervention – Information“ des Runden Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“. Köln 
2011. S. 13.

162.	 vgl. ebenda S. 14.

163.	 vgl. Deutscher Caritasverband e. V. (Hrsg.): Empfehlungen des Deutschen Caritasverbands zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch sowie zum Verhalten bei Missbrauchsfällen in den Diensten und Einrichtungen der Caritas, 
insbesondere in der Kinder- und Jugend- und Behindertenhilfe. Freiburg 2010. S. 4.

164.	 vgl. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V. (Hrsg.): Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in Diensten und Einrichtungen. Arbeitshilfe. Berlin 2010. S. 13.

165.	 vgl. Kroll, Sylvia / Meyerhoff, Fred / Sell, Meta (Hrsg.): Sichere Orte für Kinder. Handlungsmodell zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor pädophilen Übergriffen in Offenen Freizeiteinrichtungen. Bund der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze e. V. Stuttgart 2003. S. 196 ff.

166.	 vgl. AMYNA e. V. – Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch (Hrsg.): Prävention geht alle an! Ansätze 
interkultureller und struktureller Prävention von sexuellem Missbrauch. München 2010. S. 19.

167.	 vgl. Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitar-
beiter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit. Heft 3 / 2011. 
S. 17 und 20 f.

168.	 vgl. Liebl, Manfred: „Nicht über unsere Köpfe hinweg“ oder: Partizipation ist der beste Kinderschutz, in: UN-
Kinderrechtskonvention. IzKK-Nachrichten 1 / 2009. S. 52 – 56; Swiderek, Thomas: Kinderpolitik und Partizipation von 
Kindern. Im Spannungsfeld von Vergesellschaftung und der Möglichkeit größerer Selbstbestimmtheit, Mündigkeit und 
dem Erlernen von Demokratie. Frankfurt am Main 2003.

169.	 siehe dazu u. a. Sünker, Heinz.: Das Kind als Subjekt? in: Widersprüche 11. 38 / 1991. Die dahinter stehende Auffassung 
hat sich in der Kindheitsforschung mit einem eigenen Ansatz positioniert, der den besonderen Subjektstatus von 
Kindern als eigenständige „Akteure ihres Selbst“ definiert.

170.	 vgl. Liebl, Manfred: „Nicht über unsere Köpfe hinweg“ oder: Partizipation ist der beste Kinderschutz, in: UN-Kinder-
rechtskonvention. IzKK-Nachrichten 1 / 2009. S. 52.

171.	 vgl. Kotthaus, Jochem: Die Partizipation des Kindes. Ergebnis einer Studie mit Jugendamtsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern zur Teilhabe von Kindern an Entscheidungen über langfristige Jugendhilfemaßnahmen, in: Zeitschrift 
für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe. 5 / 2007. S. 174 – 177.

172.	 Engels, Gerd / Hinze, Klaus: Jugendschutz in der Mediengesellschaft – von ‚Muttizettel’ bis LAN-Party, in: Sozial-
pädagogisches Institut im SOS Kinderdorf e. V. (Hrsg.): Kinderschutz, Kinderrechte, Beteiligung. München 2008. 
S. 135.

173.	 vgl. Wiesner, Reinhard: Partizipation als Modus des Kinderschutzes, in: UN-Kinderrechtskonvention. IzKK-Nachrich-
ten 1 / 2009. S. 21.

174.	 In den letzten Jahren hat sich vor allem die Resilienzforschung mit der Frage beschäftigt, was Menschen dazu befähigt, 
Krisen als Entwicklungschance zu nutzen: „Resilienz, so nennen Forscher unsere seelische Widerstandskraft. Wieso kann 
der eine Mensch ertragen, was den anderen zerbricht? Welcher Fähigkeiten bedarf es möglicherweise, um aus Krisen 
gestärkt hervorzugehen? Neue psychologische Forschungen zeigen: Jede Krise lässt sich bewältigen – vorausgesetzt, wir 
schulen unsere innere Stärke. Es gibt Menschen, die schwierigste Lebensbelastungen bewältigen, bei denen man sich 
wundert, dass sie psychisch nicht zerstört sind, beispielsweise nach Trennungen, Niederlagen, Tod, Gewalt, Missbrauch, 

http://www.KMK.org
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Einsamkeit. Resilienz bedeutet in der Biologie: Elastizität, Spannkraft, Schwung, Beweglichkeit. In der Psychologie 
meint es die Widerstandskraft, die Menschen Krisen meistern und Schweres bewältigen lassen. Resilienz ist der Wille zu 
überleben. Dies beinhaltet die psychische und physische Stärke, die es Menschen ermöglicht, Lebenskrisen ohne lang-
fristige Beeinträchtigung zu meistern.“ Wolter, Birgit: „Resilienzforschung“ – das Geheimnis der inneren Stärke …, in: 
systhema 3 / 2005. S. 299.

175.	 siehe hierzu auch: Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) (Hrsg.): Handlungsrahmen 
für den Umgang mit sexueller Gewalt in Einrichtungen. Chorin 2008; Landesjugendamt Rheinland (Hrsg.): Mindest-
standards beim Umgang mit sexueller Gewalt in Einrichtungen, in: Arbeitshilfen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen in Einrichtungen. Köln 2008.

176.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011. S. 108.

177.	 Im Zuge der aktuellen Debatten um den Kinderschutz wurde auch § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung) so gefasst, dass die Institutionen im Falle einer Kindeswohlgefährdung auch die Kinder und Jugendlichen – „so-
weit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird“ (§ 8a SGB VIII, Abs. 4, S. 
3) – von Beginn an sowohl in die Risikoabschätzung als auch in das Schutzkonzept aktiv mit einbeziehen sollen. Hier 
knüpft die Jugendhilfe an die bereits seit Jahren geforderte Praxis der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im 
Hilfeplanprozess (§ 36 SGB VIII) an.

178.	 vgl. Kriener, Martina: Auf dem Weg zur Partizipationskultur: Arbeitshilfen zur Instrumentenentwicklung, in: Diako-
nieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation. Umsetzung und Ergebnisse 
eines Modellprojektes in der Erziehungshilfe. Hiddenhausen 2006. S. 129.

179.	 vgl. ebenda S. 136.

180.	 vgl. Diakonieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation. Umsetzung und 
Ergebnisse eines Modellprojekts in der Erziehungshilfe. Hiddenhausen 2006. S. 42 – 43; 58 – 61; 75 – 77 u. 94.

181.	 vgl. Schröder, Richard: Kinder reden mit. Weinheim 1995. S. 16 in Anlehnung an Roger Hart (1992) und Wolf-
gang Gernert (1993).

182.	 vgl. ebenda. S. 16 f. Zur weiteren Beschäftigung mit Beteiligung – auch in der Heimerziehung – siehe u.a. Müller, 
Margareta: Partizipation in der Heimerziehung. E-Dissertation, Universität Wuppertal 2009. www.nbn-resolving.de; 
Stange, Waldemar: Was ist Partizipation? www.kinderpolitik.de; Swiderek, Thomas: Kinderpolitik und Partizipation 
von Kindern. Im Spannungsfeld von Vergesellschaftung und der Möglichkeit größerer Selbstbestimmtheit, Mündigkeit 
und dem Erlernen von Demokratie. Frankfurt am Main 2003.

183.	 vgl. Swiderek, Thomas: Kinderpolitik und Partizipation von Kindern. Im Spannungsfeld von Vergesellschaftung und 
der Möglichkeit größerer Selbstbestimmtheit, Mündigkeit und dem Erlernen von Demokratie. Frankfurt am Main 2003. 
S. 97 – 117.

184.	 vgl. Kriener, Martina: Auf dem Weg zur Partizipationskultur: Arbeitshilfen zur Instrumentenentwicklung, in: Diako-
nieverbund Schweicheln e.V. (Hrsg.): Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation. Umsetzung und Ergebnisse 
eines Modellprojektes in der Erziehungshilfe. Hiddenhausen 2006. S. 141.

185.	 vgl. ebenda S. 142.

186.	 Die Motivation zur Beteiligung ist abhängig von der unmittelbaren „Belohnung“. Es geht um die Frage: Was habe ich 
davon, wenn ich mich in dieser Situation beteilige? Dieses Verhalten, eher ein antizipierendes als reaktives, ist in der 
Beurteilung der Motivation von Kindern und Jugendlichen besonders zu beachten, vgl. Swiderek, Thomas: Kinderpo-
litik und Partizipation von Kindern. Im Spannungsfeld von Vergesellschaftung und der Möglichkeit größerer Selbstbe-
stimmtheit, Mündigkeit und dem Erlernen von Demokratie. Frankfurt am Main 2003. S. 107.

187.	 vgl. Kriener, Martina: Auf dem Weg zur Partizipationskultur: Arbeitshilfen zur Instrumentenentwicklung, in: Diako-
nieverbund Schweicheln e.V. (Hrsg.): Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation. Umsetzung und Ergebnisse 
eines Modellprojektes in der Erziehungshilfe. Hiddenhausen 2006. S. 143.

188.	 Die Jugendhilfeeinrichtung hat den Anlass eines Missbrauchs unter Jugendlichen als auch einen Missbrauchsfall seitens 
eines Mitarbeiters zum Anlass genommen, in ihrer Einrichtung die Thematik Missbrauch, Gewalt bzw. Fehlverhalten 
von Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen gegenüber Kindern und Jugendlichen insgesamt in den Blick zu nehmen. In ihrer 

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:468-20100819-113339-6
http://www.kinderpolitik.de/beteiligungsbausteine/uebersicht.php
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Broschüre beschreiben sie sehr ausführlich und nachvollziehbar, wie dieser Prozess verlaufen ist als auch welche Ver-
änderungen (Handeln, Instrumente, Atmosphäre) sich in der Einrichtung entwickelten. Ein Ergebnis war die Entwicklung 
eines Ampelplakates, dass für alle sichtbar, erzieherisches Verhalten abbildet und bewertet. Dies bildete die Grundlage 
für ein internes Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche, vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im 
Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – 
Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Remseck a. Neckar 2010.

189.	 Obele, Claudia: Sexuelle Gewalt innerhalb der Einrichtung. Ein Handlungskonzept zur institutionellen Prävention 
und Intervention, in: Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn 
es doch passiert …“ Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. 
Arbeitshilfe. Remseck a. Neckar 2010. S. 10.

190.	 vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 44.

191.	 Das Modellprojekt „geRECHT in NRW – Unabhängige Beschwerdeinstanz für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der 
Erziehungshilfe“ ist ein zweijähriges Modellprojekt, gefördert durch den Landschaftsverbands Rheinland. Projekt-
träger ist der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband NRW e. V. Zur weiteren Information siehe:
www.gerecht-in-nrw.de

192.	 vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Über Sexualität reden. Zwischen Einschulung und 
Pubertät. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung zwischen Einschulung und Pubertät. Köln o. A.

193.	 vgl. Valtl, Dr. Karlheinz:  Sexuelle Bildung als neues Paradigma einer lernzentrierten Sexualpädagogik für alle 
Lebensalter. Vortrag auf der Tagung „Sexuelle Bildung entsteht“. Zürich 2006. S. 5.

194.	 vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Abstimmung mit den Bundesländern. Köln 1994.

195.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW (Hrsg.): Machtmissbrauch. Sexuelle Gewalt in 
Einrichtungen sozialer Arbeit. Positionen, Konsequenzen, Maßnahmen. Wuppertal o. A. S. 6 ff.

196.	 vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Rahmenkonzept zur Sexualaufklärung der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Abstimmung mit den Bundesländern. Köln 1994.

197.	 vgl. Bundschuh, Dr. Claudia: Sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Institutionen. Nationaler und internationaler 
Forschungsstand. Expertise im Rahmen des Projekts „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“, in: 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche Texte. München 2011. S. 57

198.	 vgl. ebenda.

199.	 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Aktionsplan 2011 der Bundesregie-
rung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. Berlin 2011. S. 33.

200.	 vgl. ebenda S. 33.

201.	 vgl. ebenda.

202.	 vgl. www.zartbitter.de

203.	 vgl. Raffauf, Elisabeth: Sexualerziehung in Kindertageseinrichtungen als Herausforderung, in: Bundesarbeitsge-
meinschaft der Kinderschutz-Zentren e. V. (Hrsg.): Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Institutionen. 
Köln 2011. S. 199 f.

204.	 vgl. www.members.dokom.net

205.	 vgl. Braun, Gisela: Elternbildung als Prävention, in: Bundesverein zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch e. V. (Hrsg.): prävention 6  / 1999. S. 5 f.

206.	 ebenda S. 6.

207.	 vgl. Kubina, Simone: Eltern stark machen – Ziele und Inhalte einer präventiven Arbeit mit Eltern, in: Bundesverein 
zur Prävention von sexuellem Missbrauch e. V. (Hrsg.): prävention 6 / 1999. S. 4.

208.	 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Aktionsplan 2011 der Bundesregie-
rung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung. Berlin 2011. S. 27 f.

http://www.gerecht-in-nrw.de
http://www.zartbitter.de/gegen_sexuellen_missbrauch/Fachinformationen/4200_doktorspiele_oder_sexuelle_uebergriffe.php
http://www.members.dokom.net/wildwasser-dortmund/ap-dortmund/fachforum/ff_05.htm
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209.	 vgl. ebenda S. 28.

210.	 vgl. Braun, Gisela: Elternbildung als Prävention, in: Bundesverein zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch e. V. (Hrsg.): prävention 6 / 1999. S. 6.

211.	 Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ Fehl-
verhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Remseck a. 
Neckar 2010.

212.	 Tschan, Werner: Missbrauchtes Vertrauen. Grenzverletzungen in professionellen Beziehungen. Ursachen und Folgen: 
Eine transdisziplinäre Darstellung. Freiburg und Basel 2001.

213.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): Wissenschaftliche 
Texte. München 2011.

214.	 vgl. Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Handlungsempfehlungen bei 
sexueller Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Berlin. Jugendrundschreiben 2 / 2009.

215.	 vgl. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin (Hrsg.): Mädchen und Jungen vor sexueller 
Gewalt schützen. Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen. Berlin 2010. S. 18.

216.	 vgl. ebenda S. 17.

217.	 vgl. Gründer, Mechthild: Interventionsschritte bei sexuellem Missbrauch durch Mitarbeiter in Institutionen der Ju-
gendhilfe, in: Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. 
Prävention und Intervention – ein Werkbuch. 2. aktualisierte Auflage. Weinheim und München 2006. S. 66.

218.	 vgl. Helming, Elisabeth / Kindler, Dr. Heinz / Langmeyer, Alexandra u.a.: Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen in Institutionen. Rohdatenbericht. Im Auftrag der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, in: Deutsches Jugendinstitut (DJI) (Hrsg.): wissenschaftliche 
Texte. München 2011. S. 7.

219.	 vgl. Deegenr, Günther: Ich hab Angst, was Falsches zu sagen! Gesprächsführung mit missbrauchten Kindern und 
Jugendlichen, in: Deegenr, Günther : Kindesmissbrauch. Erkennen – helfen – vorbeugen. 5. überarbeitete Auflage. 
Weinheim und Basel 2010. S. 123 ff.

220.	 vgl. Diakonieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Handlungsleitfaden für Leitungsverantwortliche bei Grenzverletzun-
gen von Mitarbeitenden gegenüber Kindern und Jugendlichen. Hiddenhausen 2010. S. 11.

221.	 vgl. Hochdorf – Evangelische Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): „Und wenn es doch passiert …“ 
Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe – Ergebnisse eines institutionellen Lernprozesses. Arbeitshilfe. Rem-
seck a. Neckar 2010. S. 26.

222.	 vgl. Gründer, Mechthild: Interventionsschritte bei sexuellem Missbrauch durch Mitarbeiter in Institutionen der Ju-
gendhilfe, in: Fegert, Jörg M. / Wolff, Mechthild (Hrsg.): Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen. 
Prävention und Intervention – ein Werkbuch. 2. aktualisierte Auflage. Weinheim und München 2006. S. 68.

223.	 vgl. Diakonieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Handlungsorientierungen für die Praxis zum grenzwahrenden 
Umgang mit Mädchen und Jungen. Hiddenhausen 2004. S. 43 f.

224.	 vgl. ebenda S. 45.

225.	 Werner, Ulrich: Missbrauch in der Sozialen Arbeit. Missbrauch von Minderjährigen in Institutionen durch Mitarbei-
ter – Konsequenzen für das Personalmanagement, in: Sozialmagazin – Die Zeitschrift für Soziale Arbeit.  
Heft 3 / 2011. S. 24.

226.	 ebenda. S. 24.

227.	 vgl. §§ 174 – 184 StGB

228.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur 
langfristigen Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Institutionen. Berlin 2011. S. 25.
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229.	 vgl. hierzu auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern 
sexuellen Missbrauchs (StORMG). Drucksache 17 / 6261. 17. Wahlperiode. Berlin 2011; sowie: DIE BUNDESREGIERUNG 
(Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Ein-
richtungen und im familiären Bereich. Abschlussbericht. Anhang 1: „Immaterielle und materielle Hilfen für Betroffene“ – 
Empfehlungen des Runden Tisches; Anhang 6: Vorschläge für Änderungen der Richtlinien über das Strafverfahren und 
das Bußgeldverfahren (RiSTBV). Berlin 2011.

230.	 Diakonieverbund Schweicheln e. V. (Hrsg.): Handlungsorientierungen für die Praxis zum grenzwahrenden Umgang 
mit Mädchen und Jungen. Hiddenhausen 2008. S. 48.

231.	 vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Runder Tisch Sexueller Missbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich. Berlin 2011. Seite 26.

232.	 vgl. Lentze, Annette: Organisationskultur entwickeln – Vertrauen erneuern. Beratungsdienstleistungen zur Unter-
stützung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sonderdruck aus: engagement. Zeitschrift für 
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